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Vorbemerkungen 
 
Rechtsgrundlage für die Erhebungen sind das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), sowie das Neunte Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB IX), in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz1.  
 
Mit Wirkung des Berichtsjahres 2020 hat der Gesetzgeber die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ehe-
mals 6. Kapitel SGB XII) ausgegliedert und durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) in das Rehabilitations- und 
Teilhaberecht (SGB IX) übernommen.  
 
Für die Gewährung der Hilfen sind die Landkreise und kreisfreien Städte (örtlicher Träger) sowie die Sozialagen-
tur Sachsen-Anhalts (überörtlicher Träger) zuständig. 
 
Die Sozialhilfestatistik gliedert sich in folgende Erhebungen: 
 

1. Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach dem SGB XII 
2. Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 
3. Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 

4. Kapitel SGB XII (zentrale Bundesstatistik) 
4. Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII 
5. Ausgaben und Einnahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX 
6. Empfängerinnen und Empfänger von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX 

 
Die Erhebungen liefern Daten über die sozialen und finanziellen Auswirkungen der SGB sowie über den Perso-
nenkreis der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger.  
 
Erfasst wird die Gesamtheit der Ausgaben und Einnahmen, die im Laufe des Berichtsjahres im Rahmen der Leis-
tungen der SGB XII und IX (Eingliederungshilfe) registriert wurden. Es werden die tatsächlichen Zahlungsströme, 
d. h. die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen bis 31.12. des Berichtsjahres nachgewiesen. Grundlage hier-
für ist der Finanzhaushalt. 
 
Die als Bruttoausgaben angegebenen Beträge stellen reine Leistungsausgaben dar, Verwaltungskosten sind da-
rin nicht enthalten. Ebenso werden Investitionsausgaben oder Zuschussbedarf für unterhaltene Einrichtungen, 
sowie allgemeine Kosten der Schaffung, nicht erfasst. Ausnahme bilden die Investitionskosten nach dem SGB XI, 
die im Rahmen der Leistungsgewährung der Hilfe zur Pflege in die Bedarfsberechnung einbezogen und vom Trä-
ger der Sozialhilfe übernommen werden. Erstattungen der Sozialhilfeträger untereinander bleiben unberücksich-
tigt. Ebenso wie die Erstattungen (Zuweisungen) von Bund Ländern und Gemeinden. Ausnahmen bilden Fälle bei 
zunächst ungeklärter Zuständigkeit. Es werden jeweils separat erfasst die Ausgaben und Einnahmen für: 
 

• Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 
• Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 
• Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 
• Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 

9. Kapitel SGB XII)   
• Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX) 

 
Ferner werden die Ausgaben der Sozialhilfeträger für Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme der 
Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V erfasst. 
 
Zum Jahresende erfolgt die Ermittlung des Jahresendbestandes der Empfängerinnen und Empfänger von 
Hilfe zum Lebensunterhalt, denen Leistungen für mindestens einen Monat gewährt werden.  
 
Bei der statistischen Erfassung der Hilfen in besonderen Lebenslagen wird jede einzelne Hilfeempfängerin oder 
jeder Hilfeempfänger, die oder der im Laufe des Berichtsjahres eine der Hilfen nach dem 5. bis 9. Kapitel erhalten 
hat, gezählt.  
 
Mit der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe hin zu einer personenzentrierten Leistung erfolgt keine Ausrich-
tung der erforderlichen Unterstützung mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern nur noch am notwendigen 
individuellen Bedarf der Leistungsberechtigten.  
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Bei der Abrechnung der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung handelt es sich um eine bedürftigkeitsabhängige Leistung, die älteren bzw. dauerhaft voll erwerbsgeminder-
ten Menschen zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes dienen soll. Die Statistik zur Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung wird als zentrale Quartalserhebung im Statistischen Bundesamt durchgeführt. 
 
Als Geheimhaltungsverfahren für die Sozialhilfe- und Eingliederungshilfestatistik wurde die Einführung der 5er-
Rundung ab BJ 2020 beschlossen. 
 
Bei der 5er-Rundung werden alle Werte einer Tabelle mit Empfängerzahlen auf den nächsten durch 5 teilbaren 
Wert auf- oder abgerundet. Die maximale Abweichung zu den jeweiligen Originalwerten beträgt dadurch für jeden 
Wert höchstens 2.  
 
Für die Umsetzung der 5er-Rundung wurde folgende Formel verwendet: VRUNDEN(Zahl; 5) 
 
Mit Umsetzung des Geheimhaltungsverfahrens der 5er-Rundung ist keine grundsätzliche Additivität der Daten 
mehr gegeben! 
 
Die Erhebungsunterlagen zu den vorliegenden Statistiken sind in der PDF-Ausgabe dieses Berichtes enthalten. 
 
Zeichenerklärung 
-  genau Null oder auf Null geändert 
LHS  Landeshauptstadt 
 
1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung finden Sie unter  
  www.gesetze-im-internet.de. 
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1.1  Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe im Jahr 2024

Bruttoausgaben Einnahmen
Darunter

Leistungen von
Sozialleistungsträgern

Nettoausgaben

Hilfe zum Lebensunterhalt   50 052 798 2 592 403 1 098 678 47 460 395
Hilfe zur Pflege  108 977 457 437 838 423 679 108 539 619
Hilfe zur Überwindung besonderer 
  sozialer Schwierigkeiten und Hilfe
  in anderen Lebenslagen 4 838 431 26 000 2 382 4 812 431
Hilfen zur Gesundheit einschl. Erstattung
  an Krankenkassen für Übernahme 
  der Krankenhausbehandlung 22 093 994 62 208 28 797 22 031 786

Insgesamt 185 962 680 3 118 449 1 553 536 182 844 231

Hilfe zum Lebensunterhalt   18 880 297 710 755 5 034 18 169 542
Hilfe zur Pflege  88 843 377 437 163 423 679 88 406 214
Hilfe zur Überwindung besonderer 
  sozialer Schwierigkeiten und Hilfe
  in anderen Lebenslagen 829 004 13 13 828 991

Zusammen 108 552 678 1 147 931 428 726 107 404 747

Hilfe zum Lebensunterhalt   18 873 818 705 721 - 18 168 097
Hilfe zur Pflege  108 977 457 437 163 423 679 108 540 294
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
   Schwierigkeiten und Hilfe in anderen
   Lebenslagen 2 079 317  13  13 2 079 304
Hilfen zur Gesundheit einschl. Erstattung
  an Krankenkassen für Übernahme 
  der Krankenhausbehandlung 2 367 799 - - 2 367 799

Insgesamt 132 298 391 1 142 897 423 692 131 155 494

Hilfe zum Lebensunterhalt   18 864 574 705 721 - 18 158 853
Hilfe zur Pflege  88 843 377 437 163 423 679 88 406 214
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
   Schwierigkeiten und Hilfe in anderen
   Lebenslagen 829 004  13  13 828 991

Zusammen 108 536 955 1 142 897 423 692 107 394 058

1 ohne Hilfen zur Gesundheit und Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung

überörtlicher Träger

darunter in Einrichtungen1

1.    Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe

EUR

Hilfeart

insgesamt

darunter in Einrichtungen1
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Hilfe zum
Lebensunterhalt

Hilfen zur
Gesundheit

einschl.
Erstattungen an
Krankenkassen1

Hilfe zur
Überwindung
besonderer

sozialer
Schwierigkeiten

und Hilfe in
anderen

Lebenslagen

Dessau-Roßlau, Stadt 3 500 559 48 329 3 452 230 1 955 534 1 410 296 86 400
Halle (Saale), Stadt 10 313 547 352 537 9 961 010 4 073 629 4 879 182 1 008 199
Magdeburg, LHS 8 119 508 151 336 7 968 172 4 453 328 3 335 512 179 332

Altmarkkreis Salzwedel 1 688 640 76 546 1 612 094 1 118 903 468 894 24 297
Anhalt-Bitterfeld 2 256 582 160 292 2 096 290 971 783 989 606 134 901
Börde 2 435 189 44 524 2 390 665 1 639 421 731 508 19 811
Burgenlandkreis 4 375 746 159 915 4 215 831 2 086 977 2 077 035 51 819
Harz 3 887 228 115 949 3 771 279 2 411 751 1 152 141 207 387
Jerichower Land 1 933 471 82 702 1 850 769 1 300 966 545 481 4 322
Mansfeld-Südharz 3 564 748 388 352 3 176 396 2 139 672 510 161 526 563
Saalekreis 3 242 700 141 269 3 101 431 1 680 876 1 136 278 284 877
Salzlandkreis 3 644 968 159 333 3 485 635 2 343 774 1 041 661 100 200
Stendal 2 682 693 50 225 2 632 468 1 729 364 860 658 42 446
Wittenberg 2 018 710 44 243 1 974 467 1 386 320 525 574 62 573

Sozialagentur Halle (Saale) 132 298 391 1 142 897 131 155 494 18 168 097 2 367 799 2 079 304

Sachsen-Anhalt 185 962 680 3 118 449 182 844 231 47 460 395 22 031 786 4 812 431

1 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung

1.2 Ausgaben und Einnahmen außerhalb von und in Einrichtungen im Jahr 2024 nach Hilfearten und
       regionaler Gliederung

Nettoausgaben
nach ausgewählten Hilfearten

zusammen
EinnahmenBruttoausgaben

EUR

Kreisfreie Stadt
Landkreis

Land
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1.3 Ausgaben und Einnahmen der Eingliederunghilfe (SGB IX) im Jahr 2024 nach Leistungsarten

Insgesamt

EUR

Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe 744 486 622

und zwar
  Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 727 224
  Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 181 193 150
  Leistung zur Teilhabe an Bildung 44 511 095
  Leistungen zur sozialen Teilhabe 497 042 410
   und zwar
    Leistung für Wohnraum 151 542
    Assistenzleistungen 396 022 504
    Heilpädagogische Leistungen 48 572 059
    Leistung zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten 50 672 700
    Leistung für ein Kraftfahrzeug 255 352
    Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst 289 786
    Besuchsbeihilfe 828 848
 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 21 012 743

Einnahmen 22 082 216

davon
  Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 40 250
  übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich
   Unterhaltsverpflichtete -
  Leistungen von Sozialleistungsträgern 22 041 966
  Sonstige Ersatzleistungen -
  Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) -

Nettoausgaben 722 404 406

Leistungsart
___________

Einnahmeart
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männlich1 weiblich1 in Einrichtungen

         unter 3 130 5 50 80 -

         3    -      7 225 30 130 95 25

         7    -    11 330 85 200 135 85

       11    -    15 420 135 250 170 135

       15    -    18 155 120 100 55 120

       18    -    21 90 60 50 40 25

       21    -    25 115 50 65 50 5

       25    -    30 170 55 105 65 5

       30    -    40 455 140 290 165 35

       40    -    50 730 180 525 200 85

       50    -    60 1 135 415 800 335 325

       60    -    65 1 460 440 735 725 395

       65    -    70 845 455 480 365 450

       70    -    75 390 385 260 130 385

       75    -    80 235 235 135 100 235

       80    -    85 245 245 90 160 245

       85 und mehr 310 310 50 260 310

       Insgesamt 7 435 3 350 4 315 3 120 2 865

         darunter Nichtdeutsche 1 150 90 430 720 80

1 Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen
   Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

2.    Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt
2.1  Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von und in Einrichtungen 
       (3. Kapitel SGB XII) am 31.12.2024 nach Altersgruppen, Geschlecht und Staatsangehörigkeit

Und zwar aus Spalte 1
Alter

von … bis unter … Jahren

Empfänger/innen
insgesamt

Darunter
mit Hilfegewährung

durch den
überörtlichen Träger
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Regel-
bedarfsstufe

1

Regel-
bedarfsstufe

2

Regel-
bedarfsstufe

3

Regel-
bedarfsstufe

4

Regel-
bedarfsstufe

5

Regel-
bedarfsstufe

6

         unter 3 130 - - - - - 130

         3    -      7 225 - - - - 50 175

         7    -    11 330 - - - - 330 -

       11    -    15 420 - - - 125 290 -

       15    -    18 155 - - - 155 - -

       18    -    21 90 30 35 25 - - -

       21    -    25 115 55 55 5 - - -

       25    -    30 170 110 55 5 - - -

       30    -    40 455 300 120 35 - - -

       40    -    50 730 525 115 85 - - -

       50    -    60 1 135 655 155 325 - - -

       60    -    65 1 460 730 335 395 - - -

       65    -    70 845 245 150 450 - - -

       70    -    75 390 - - 385 - - -

       75    -    80 235 - - 235 - - -

       80    -    85 245 - - 245 - - -

       85 und mehr 310 - - 310 - - -

       Insgesamt 7 435 2 655 1 020 2 500 280 675 305

         darunter weiblich1 3 120 1 160 385 1 045 100 275 155

1 Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per 
   Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

Empfänger/-innen
davon

2.2 Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von und in Einrichtungen
      (3. Kapitel SGB XII) am 31.12.2024 nach Altersgruppen, Regelbedarfsstufen und Geschlecht 

Alter

von … bis unter … Jahren Insgesamt



11

außerhalb von
Einrichtungen Deutsche Nichtdeutsche männlich1 weiblich1

Dessau-Roßlau, Stadt 335  205  265  70 195 140
Halle (Saale), Stadt 840  515  675  165 470 365
Magdeburg, LHS 975  595  785  190 550 425

Altmarkkreis Salzwedel 260  195  235  25 155 105
Anhalt-Bitterfeld 325  205  270  55 200 130
Börde 460  250  405  55 260 205
Burgenlandkreis 470  300  350  125 255 220
Harz 665  385  605  60 395 270
Jerichower Land 350  250  315  35 210 140
Mansfeld-Südharz 490  340  440  50 295 195
Saalekreis 430  290  345  85 250 180
Salzlandkreis 610  355  530  80 340 270
Stendal 400  265  315  85 230 170
Wittenberg 355  250  295  60 200 155

Sachsen-Anhalt 6 970 4 400 5 830 1 140 4 005 2 965

unter 7 7 - 18 18 - 25 25 - 50 50 - 65 65 und mehr

Dessau-Roßlau, Stadt 15  15  10  70 100 120
Halle (Saale), Stadt 45  130  15  135 270 250
Magdeburg, LHS 40  75  25  170 380 280

Altmarkkreis Salzwedel 20  50  5  65 80 40
Anhalt-Bitterfeld 10  30  5  40 135 100
Börde 15  40  5  65 185 150
Burgenlandkreis 25  45  10  65 185 140
Harz 35  110  25  125 195 175
Jerichower Land 10  40 -  90 145 70
Mansfeld-Südharz 25  60  25  105 165 110
Saalekreis 15  60  10  85 155 110
Salzlandkreis 45  95  15  85 220 155
Stendal 15  45  10  80 145 105
Wittenberg 20  45  10  60 135 80

Sachsen-Anhalt 345  845  170 1 230 2 495 1 880

Noch 2.3 Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) am 31.12.2024
                 mit Wohnort in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Merkmalen und regionaler Gliederung

Kreisfreie Stadt
Landkreis

Land

Und zwar Hilfeempfänger/-innen
im Alter von … bis unter … Jahren

2.3 Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) am 31.12.2024
      mit Wohnort in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Merkmalen und regionaler Gliederung

Und zwar Hilfeempfänger/-innenKreisfreie Stadt
Landkreis

Land

1 Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen
   Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

Insgesamt
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an Inhaber/-innen eines
Schwerbehindertenausweises

mit Merkzeichen G

bis zur Altersgrenze
und voll erwerbsgemindert2

         unter 3 130 10 10 -

 3    -       7 200 10 10 -

 7    -    11 245 15 15 -

       11     -    15 285 20 15 -

 15     -    18 35 - - -

 18     -    21 65 20 - 15

       21     -    25 110 25 5 10

       25     -    30 165 30 10 5

       30     -    40 420 95 35 25

       40     -    50 645 155 50 55

       50     -    60 810 225 110 75

       60     -    65 1 060 150 90 40

       65     -    70 395 45 40 5

       70     -    75 - - - -

       75     -    80 - - - -

       80     -    85 - - - -

       85 und mehr - - - -

       Insgesamt 4 570 800 395 235

  Durchschnittsalter 43,3 47,1 47,8 47,7

2.4 Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) außerhalb von
      Einrichtungen am 31.12.2024 nach Art der gewährten Mehrbedarfszuschläge und nach Altersgruppen

Alter

von … bis unter … Jahren Insgesamt

1 Empfänger/-innen mit mehreren Mehrbedarfen werden nur einmal gezählt. 
2 Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII

Personen mit Bedarf für
dezentrale

Warmwasserversorgung

mit einem
oder mehreren
Mehrbedarfen1

Empfänger/-innen
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unter 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 36 36 - 48 48 und
mehr

Außerhalb von Einrichtungen zusammen 4 270 340 385 305 250 400 380 1 025 305 880

   und zwar
   Einzelne erwachsene leistungsbe-
    rechtigte Personen ohne Kinder
    unter 18 Jahren 3 095 250 290 230 190 260 280 565 270 755
   Einzelne erwachsene leistungsbe-
    rechtigte Personen mit Kindern
    unter 18 Jahren 45 5 5 - 5 5 5 10 - 10
   Ehepaare/Lebenspartnerschaften2

    mit einer erwachsenen leistungsbe-
    rechtigten Person3

    ohne Kinder unter 18 Jahren 310 30 30 25 20 40 30 100 10 25
    mit Kindern unter 18 Jahren 5 - - - - - - - - -
   Ehepaare/Lebenspartnerschaften2

    mit zwei erwachsenen leistungsbe-
    rechtigten Personen 110 10 15 10 5 10 10 50 - 5
   Leistungsberechtigte Minderjährige
     ohne leistungsberechtigte
     erwachsene Person 710 45 45 40 35 90 55 300 15 80

In Einrichtungen 2 865 125 200 180 130 205 245 480 250 1 055

Personengemeinschaften insgesamt 7 140 465 585 485 380 605 625 1 510 555 1 935

2 einschließlich eheähnlichen oder lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaften.
3 nach dem 3. Kapitel SGB XII, die mit einer weiteren nach dem SGB II oder 4. Kapitel SGB XII leistungsberechtigten erwachsenen Person im Haushalt lebt

3.1 Personengemeinschaften von Empfängerinnen und Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb
      von und in Einrichtungen (3. Kapitel SGB XII) am 31.12.2024 nach Dauer der Leistungsgewährung und 
      Typ der Personengemeinschaft

3.   Personengemeinschaften von Empfängerinnen und Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt

Ort der Leistungserbringung
Typ der Personengemeinschaft1 Insgesamt

Davon mit einer bisherigen Dauer der Leistungsgewährung
von … bis unter … Monaten

1 Personengemeinschaften, für die eine gemeinsame Bedarfsberechnung erfolgt
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unter 
400

400 -
500

500 - 
600

600 - 
700

700 - 
800

800 - 
900

900 - 
1 000

1 000 -
1 500

1 500
und

mehr

Außerhalb von Einrichtungen zusammen 4 270 50 45 430 265 500 475 960 1 400 145

   und zwar
   Einzelne erwachsene leistungsbe-
    rechtigte Personen ohne Kinder
     unter 18 Jahren 3 095 15 5 230 65 205 410 920 1 225 25
   Einzelne erwachsene leistungsbe-
    rechtigte Personen mit Kindern
     unter 18 Jahren 45 - - - - - - - 10 35
   Ehepaare/Lebenspartnerschaften2

    mit einer erwachsenen leistungsbe-
     rechtigten Person3

     ohne Kinder unter 18 Jahren 310 - - 15 60 175 30 5 20 -

     mit Kindern unter 18 Jahren 5 - - - - - - - - 5

   Ehepaare/Lebenspartnerschaften2

    mit zwei erwachsenen leistungsbe-
    rechtigten Personen 110 - - - - - - - 55 55
   Leistungsberechtigte Minderjährige
     ohne leistungsberechtigte
      erwachsene Person 710 35 45 185 145 120 35 35 85 25

In Einrichtungen 2 865 2 260 5 - - 150 120 150 170 10

Personengemeinschaften insgesamt 7 140 2 305 55 430 270 650 595 1 110 1 570 155

2 einschließlich eheähnlichen oder lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaften
3 nach dem 3. Kapitel SGB XII, die mit einer weiteren nach dem SGB II oder 4. Kapitel SGB XII leistungsberechtigten erwachsenen Person im Haushalt lebt

3.2 Personengemeinschaften von Empfängerinnen und Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb
       von und in Einrichtungen (3. Kapitel SGB XII) am 31.12.2024 nach dem Bruttobedarf in EUR pro Monat
       und Typ der Personengemeinschaft

Ort der Leistungserbringung
Typ der Personengemeinschaft1 Insgesamt

Davon mit einem Bruttobedarf von …  bis unter   EUR im Berichtsmonat

1 Personengemeinschaften, für die eine gemeinsame Bedarfsberechnung erfolgt
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zusammen 1 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 und
mehr

Und zwar

   Einzelne erwachsene leistungsbe-
    rechtigte Personen
     ohne Kinder unter 18 Jahren

3 095 275 2 820 245 370 900 1 005 300

      männlich4 1 880 170 1 705 100 205 570 640 185
      weiblich4 1 215 100 1 115 140 165 330 365 110

    mit Kindern unter 18 Jahren 45 5 40 - - 5 10 30
      männlich4 10 - 10 - - - 5 5
      weiblich4 35 5 35 - - 5 5 25

   Ehepaare/Lebenspartnerschaften2

    mit einer erwachsenen leistungsbe-
     rechtigten Person3

      ohne Kinder unter 18 Jahren 310 15 295 80 185 15 5 10
        männlich4 130 5 125 35 80 5 - -
        weiblich4 175 5 170 40 105 10 5 10

      mit Kindern unter 18 Jahren 5 - 5 - - - - -
        männlich4 - - - - - - - -
        weiblich4 5 - 5 - - - - -

   Ehepaare/Lebenspartnerschaften2

    mit zwei erwachsenen leistungsbe-
      rechtigten Personen 110 5 105 - 5 20 35 40

   Leistungsberechtigte Minderjährige
     ohne leistungsberechtigte
      erwachsene Person 710 215 490 200 190 65 20 20

Personengemeinschaften insgesamt 4 270 510 3 760 525 755 1 010 1 075 395

4 Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung
  per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

3 nach dem 3. Kapitel SGB XII, die mit einer weiteren nach dem SGB II oder 4. Kapitel SGB XII leistungsberechtigten erwachsenen Person im Haushalt
   lebt

ohne
anerkannte

Aufwen-
dungen für
Unterkunft

und
Heizung

mit anerkannten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
von … bis unter … EUR pro Monat

3.3 Personengemeinschaften von Empfängerinnen und Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb
       von Einrichtungen (3. Kapitel SGB XII) am 31.12.2024 nach den anerkannten Aufwendungen für Unter-
       kunft und Heizung in EUR pro Monat und Typ der Personengemeinschaft

Typ der Personengemeinschaft1 Insgesamt

Davon

1 Personengemeinschaften für die eine gemeinsame Bedarfsberechnung erfolgt.
2 einschließlich eheähnlichen oder lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaften
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unter 100 100 - 200 200 - 300 300 - 500 500 - 750 750 - 
1 000

1 000 und
mehr

Außerhalb von Einrichtungen zusammen 4 270 140 190 315 745 1 115 810 955

und zwar

   Einzelne erwachsene leistungsbe-
    rechtigte Personen
     ohne Kinder unter 18 Jahren 3 095 50 100 205 490 745 705 800
      männlich4 1 880 40 60 130 320 425 375 530
      weiblich4 1 215 10 40 75 170 320 330 270

    mit Kindern unter 18 Jahren 45 - - - 5 5 5 25
      männlich4 10 - - - 5 - - 5
      weiblich4 35 - - - 5 5 5 25

   Ehepaare/Lebenspartnerschaften2

    mit einer erwachsenen leistungsbe-
     rechtigten Person3

      ohne Kinder unter 18 Jahren 310 10 10 15 30 185 40 20
        männlich4 130 5 5 5 20 80 15 5
        weiblich4 175 5 5 10 10 105 25 15

      mit Kindern unter 18 Jahren 5 - - - - - - -
        männlich4 - - - - - - - -
        weiblich4 5 - - - - - - -

   Ehepaare/Lebenspartnerschaften2

    mit zwei erwachsenen leistungsbe-
      rechtigten Personen 110 - 5 5 5 10 5 80

   Leistungsberechtigte Minderjährige
     ohne leistungsberechtigte
      erwachsene Person 710 80 75 85 210 175 55 25

In Einrichtungen 2 865 355 1 920 30 70 190 215 90

Personengemeinschaften insgesamt 7 140 495 2 110 340 815 1 310 1 025 1 045

3 nach dem 3. Kapitel SGB XII, die mit einer weiteren nach dem SGB II oder 4. Kapitel SGB XII leistungsberechtigten erwachsenen Person im Haushalt lebt
4 Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung
    per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

1 Personengemeinschaften für die eine gemeinsame Bedarfsberechnung erfolgt.
2 einschließlich eheähnlichen oder lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaften

3.4 Personengemeinschaften von Empfängerinnen und Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb
      von und in Einrichtungen (3. Kapitel SGB XII) am 31.12.2024 nach dem Nettobedarf in EUR pro Monat
      und Typ der Personengemeinschaft

Ort der Leistungserbringung
Typ der Personengemeinschaft1 Insgesamt

Davon mit einem Nettobedarf von … bis unter … EUR pro Monat
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Erwerbs-
ein-

kommen

Rente
wegen

Erwerbs-
minde-
rung7

Alters-
rente7

öffentlich-
rechtliche
Leistun-
gen für
Kinder

sonstige
Einkünfte

Und zwar

   Einzelne erwachsene leistungsbe-
    rechtigte Personen
     ohne Kinder unter 18 Jahren 3 095 1 395 1 700 40 1 010 385 50 305
      männlich4 1 880 895 985 25 745 120 30 145
      weiblich4 1 215 500 715 15 265 265 25 160

    mit Kindern unter 18 Jahren 45 5 40 - 15 - 40 15
      männlich4 10 - 10 - 5 - 10 5
      weiblich4 35 5 35 - 5 - 30 10

   Ehepaare/Lebenspartnerschaften2

    mit einer erwachsenen leistungsbe-
     rechtigten Person3

      ohne Kinder unter 18 Jahren 310 90 220 5 25 100 - 85
        männlich4 130 30 100 - 15 45 - 45
        weiblich4 175 55 120 5 15 55 - 40

      mit Kindern unter 18 Jahren 5 - 5 - 5 - 5 -
        männlich4 - - - - - - - -
        weiblich4 5 - 5 - - - 5 -

   Ehepaare/Lebenspartnerschaften2

    mit zwei erwachsenen leistungsbe-
      rechtigten Personen 110 15 95 5 10 55 5 40

   Leistungsberechtigte Minderjährige
     ohne leistungsberechtigte
      erwachsene Person 710 105 605 - - - 590 55

Personengemeinschaften insgesamt 4 270 1 605 2 665 50 1 065 540 695 505

5 Personengemeinschaften mit mehreren Einkommensarten werden nur einmal gezählt.
6 Personengemeinschaften mit mehreren Einkommensarten werden bei jeder zutreffenden Einkommensart gezählt.
7 Leistungen der gesetzlichen Unfall-, Renten- und Handwerkerversicherung, sowie Alterssicherung der Landwirte

3.5 Personengemeinschaften von Empfängerinnen und Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb
      von Einrichtungen (3. Kapitel SGB XII) am 31.12.2024 nach Einkommensarten Typ der Personengemeinschaft

Typ der Personengemeinschaft1

Davon

1 Personengemeinschaften für die eine gemeinsame Bedarfsberechnung erfolgt.
2 einschließlich eheähnlichen oder lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaften
3 nach dem 3. Kapitel SGB XII, die mit einer weiteren nach dem SGB II oder 4. Kapitel SGB XII leistungsberechtigten erwachsenen Person im Haushalt lebt
4 Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung
   per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

Insgesamt5

ohne
angerech-

netes
Einkom-

men
zusammen5

und zwar4

mit angerechnetem bzw. in Anspruch genommenen Einkommen
nach Arten
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1 -150 150 - 250 250 - 400 400 - 625 625 und
mehr

Und zwar

   Einzelne erwachsene leistungsbe-
    rechtigte Personen
     ohne Kinder unter 18 Jahren 3 095 1 395 1 700 375 165 255 530 375
      männlich4 1 880 895 985 105 95 190 365 230
      weiblich4 1 215 500 715 270 70 65 165 145

    mit Kindern unter 18 Jahren 45 5 40 5 - 5 10 20
      männlich4 10 - 10 - - - - 5
      weiblich4 35 5 35 - - 5 10 15

   Ehepaare/Lebenspartnerschaften2

    mit einer erwachsenen leistungsbe-
     rechtigten Person3

      ohne Kinder unter 18 Jahren 310 90 220 130 35 15 30 10
        männlich4 130 30 100 50 20 10 10 5
        weiblich4 175 55 120 80 15 5 20 5

      mit Kindern unter 18 Jahren 5 - 5 - - - - 5
        männlich4 - - - - - - - -
        weiblich4 5 - 5 - - - - 5

   Ehepaare/Lebenspartnerschaften2

    mit zwei erwachsenen leistungsbe-
      rechtigten Personen 110 15 95 15 25 20 15 20

   Leistungsberechtigte Minderjährige
     ohne leistungsberechtigte
      erwachsene Person 710 105 605 60 15 335 140 55

Personengemeinschaften insgesamt 4 270 1 605 2 665 580 240 625 725 495

1 Personengemeinschaften für die eine gemeinsame Bedarfsberechnung erfolgt.
2 einschließlich eheähnlichen oder lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaften
3 nach dem 3. Kapitel SGB XII, die mit einer weiteren nach dem SGB II oder 4. Kapitel SGB XII leistungsberechtigten erwachsenen Person im Haushalt lebt
4 Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung
   per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

3.6 Personengemeinschaften von Empfängerinnen und Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb
      von Einrichtungen (3. Kapitel SGB XII) am 31.12.2024 nach angerechnetem Einkommen in EUR pro Monat
      und Typ der Personengemeinschaft

Typ der Personengemeinschaft1 Insgesamt

Davon

ohne
angerech-

netes
Einkom-

men

mit angerechnetem Einkommen

zusammen

in Höhe von … bis unter … EUR im Berichtsmonat
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männlich2 weiblich2

Dessau-Roßlau, Stadt 315  130  185  20 -  90 55 20
Halle (Saale), Stadt 815  320  495  30  5  185 150 120
Magdeburg, LHS 935  380  555  70  10  220 170 80

Altmarkkreis Salzwedel 245  65  180  15  5  75 45 45
Anhalt-Bitterfeld 320  120  200  20 -  100 55 25
Börde 445  210  230  15  5  100 75 40
Burgenlandkreis 445  175  270  45 -  90 90 45
Harz 635  280  355  25  5  180 75 70
Jerichower Land 345  100  240  10  5  120 75 35
Mansfeld-Südharz 465  150  315  40  5  150 80 40
Saalekreis 415  145  275  40  5  115 75 40
Salzlandkreis 585  255  330  40 -  125 100 65
Stendal 380  135  245  25 -  110 75 35
Wittenberg 335  105  230  20  5  95 65 45

Sachsen-Anhalt 6 675 2 570 4 105  420  45 1 755 1 190 695

4 nach dem 3. Kapitel des SGB XII, die mit einer weiteren nach dem SGB II oder 4. Kapitel SGB XII leistungsberechtigten erwachsenen Person im Haushalt lebt

3.7 Personengemeinschaften von Empfängerinnen und Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb
       von und in  Einrichtungen (3. Kapitel SGB XII) am 31.12.2024 nach dem Typ der Personengemeinschaft und
       Wohnort in Sachsen-Anhalt

Wohnort der
Personengemeinschaft

(Sitz des Trägers)

1 Personengemeinschaften, für die eine gemeinsame Bedarfsberechnung erfolgt

Personen-
gemein-
schaften1

insgesamt

Davon

in
Einrich-
tungen

außerhalb von Einrichtungen

2 Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per
   Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.
3 einschließlich eheähnlichen oder lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaften

zu-
sammen

und zwar

Ehepaare/
Lebenspartner-
schaften3 mit
erwachsenen

leistungs-
berechtigten
Personen4

Einzelne
erwachsene
leistungs-

berechtigte
Personen mit
Kindern unter

18 Jahren

Einzelne erwachsene
leistungsberechtigte

Personen ohne Kinder
unter 18 Jahren

Leistungs-
berechtigte

Minderjährige
ohne

leistungs-
berechtigte
erwachsene
Personen
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Bruttobedarf
Unterkunft und

Heizung1 Nettobedarf

Insgesamt 25 650 947 349 675

   und zwar

   außerhalb von Einrichtungen 23 380 949 345 689
   in Einrichtungen 2 265 925 397 529

darunter männlich2 zusammen 14 380 949 348 679

und zwar

   außerhalb von Einrichtungen 13 010 951 343 693
   in Einrichtungen 1 365 929 398 542

darunter weiblich2 zusammen 11 270 944 351 671

und zwar

   außerhalb von Einrichtungen 10 370 947 347 685
   in Einrichtungen 900 918 396 509

2 Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung
    per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

Durchschnitt des letzten Monats im Quartal in EUR

4.   Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
4.1 Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel 
      SGB XII) am Ende des IV. Quartals 2024 nach Ort der Leistungserbringung, Geschlecht und 
      Durchschnittsbetrag der Leistungsart

Empfängergruppe/
Ort der Leistungserbringung

Empfänger/-innen
insgesamt

1 Der Durchschnittsbetrag bezieht sich nur auf die Empfänger/-innen der Leistung.
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männlich2 weiblich2

       18    -    21 370 225 150 20

       21    -    25 960 575 385 30

       25    -    30 1 285 775 510 60

       30    -    40 4 515 2 685 1 830 150

       40    -    50 2 845 1 780 1 065 190

       50    -    60 2 485 1 595 890 330

       60    -    65 1 865 1 225 640 315

       65    -    70 4 760 2 575 2 180 335

       70    -    75 3 485 1 750 1 735 290

       75    -    80 1 565 685 875 175

       80    -    85 780 290 490 165

       85    -    90 550 175 380 135

       90 und älter 185 40 140 70

       Insgesamt 25 650 14 380 11 270 2 265

   davon

   18 Jahre bis unter der
      Altersgrenze1 14 680 9 085 5 595 1 175

   Altersgrenze und älter1 10 965 5 295 5 675 1 095

2  Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung
     per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

Davon
Darunter in

Einrichtungen

4.2 Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel 
      SGB XII) am Ende des IV. Quartals 2024 nach Altersgruppen und Geschlecht

Alter
von … bis unter … Jahren

Empfänger/-innen
insgesamt

1 Altersgrenze zum Renteneintrittsalter nach § 41 Abs. 2 SGB XII
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männlich1 weiblich1 in
Einrichtungen

Dessau-Roßlau, Stadt 855  630  440  415 -
Halle (Saale), Stadt 2 575 1 950 1 415 1 155 -
Magdeburg, LHS 2 870 2 010 1 495 1 380 -

Altmarkkreis Salzwedel 705  600  405  300 -
Anhalt-Bitterfeld 1 300 1 065  760  540 -
Börde 1 230 1 040  690  540 -
Burgenlandkreis 1 655 1 225  845  810 -
Harz 1 900 1 670 1 055  845 -
Jerichower Land 625  530  365  265 -
Mansfeld-Südharz 1 265 1 150  720  545 -
Saalekreis 1 570 1 305  870  705 -
Salzlandkreis 1 985 1 685 1 095  890 -
Stendal 825  735  465  355 -
Wittenberg 900  805  520  380 -

Sozialagentur Halle (Saale) 5 390 5 295 3 245 2 140 2 265

Sachsen-Anhalt 25 650 21 690 14 380 11 270 2 265

Und zwar aus Spalte 1

1 Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung
    per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

4.3 Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel
      SGB XII) am Ende des IV. Quartals 2024 nach regionaler Gliederung, Geschlecht und deutscher 
      Staatsangehörigkeit

Kreisfreie Stadt
Landkreis

Land

Empfänger/-innen
insgesamt

Darunter
deutsch



23

Empfänger/-innen
im Laufe

des Berichtsjahres

Darunter
in

Einrichtungen

Empfänger/-innen
am

Jahresende

Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel
   SGB XII insgesamt2 14 250 11 345 9 700

und zwar

Hilfen zur Gesundheit3 45 - 30
Hilfe zur Pflege 12 600 11 160 9 215
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
   und Hilfe in anderen Lebenslagen 1 690 230 495

Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel
   SGB XII zusammen2 8 130 6 550 5 570

und zwar

Hilfen zur Gesundheit3 25 - 15
Hilfe zur Pflege 7 340 6 485 5 375
Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
   und Hilfe in anderen Lebenslagen 810 95 205

3 unmittelbar vom Sozialamt erbrachte Leistungen

5.   Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII
5.1 Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII außerhalb von und
      in Einrichtungen im Laufe des Berichtsjahres 2024 sowie am Jahresende nach Hilfearten

Hilfeart1

1 Empfänger/-innen verschiedender Hilfearten werden bei jeder Leistungsart bzw. jedem Ort der Hilfegewährung gezählt.

4 Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung
    per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

Personen

insgesamt

darunter weiblich4

2 Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, als sie aufgrund der Meldungen erkennbar waren.
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insgesamt2
darunter

überörtlicher
Träger

männlich3 weiblich3 insgesamt2
darunter

überörtlicher
Träger

Dessau-Roßlau, Stadt 70 -  30  40 - -
Halle (Saale), Stadt4 13 515 13 025 5 745 7 770 9 605 9 585
Magdeburg, LHS 45 -  15  30 15 -

Altmarkkreis Salzwedel 10 -  10  5 5 -
Anhalt-Bitterfeld 75 -  45  30 30 -
Börde 25 -  5  15 5 -
Burgenlandkreis 35 -  15  20 10 -
Harz 120 -  65  55 5 -
Jerichower Land 5 - -  5 - -
Mansfeld-Südharz 175 -  100  75 - -
Saalekreis 85 -  50  40 15 -
Salzlandkreis 55 -  30  25 - -
Stendal 20 -  5  15 5 -
Wittenberg 10 -  5  5 - -

Sachsen-Anhalt 14 250 13 025 6 125 8 130 9 700 9 585

4 einschließlich Abrechnung der Sozialagentur Halle als überörtlicher Träger

5.2 Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII außerhalb von und in
      Einrichtungen im Laufe des Berichtsjahres 2024 sowie am Jahresende nach regionaler Gliederung
      und Geschlecht

Kreisfreie Stadt
Landkreis

Land

3 Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen
   Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

Empfänger/-innen
im Laufe des Berichtsjahres1 Davon Empfänger/-innen

am Jahresende

1 Empfänger/-innen verschiedender Hilfearten werden bei jeder Leistungsart bzw. jedem Ort der Hilfegewährung gezählt.
2 Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, als sie aufgrund der Meldungen erkennbar waren.
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unter 18 18 - 40 40 - 65 65 und
älter

Dessau-Roßlau, Stadt 70 -  20  25 25 - - 235
Halle (Saale), Stadt3 13 515  85  390 2 360 10 680 12 600 11 345 865
Magdeburg, LHS 45 -  5  15 25 - - 480

Altmarkkreis Salzwedel 10 -  5  5 5 - - 40
Anhalt-Bitterfeld 75 -  40  30 5 - - 140
Börde 25 -  5  5 10 - - 130
Burgenlandkreis 35  5  10  15 5 - - 490
Harz 120 -  45  55 20 - - 280
Jerichower Land 5 - - - 5 - - 135
Mansfeld-Südharz 175 -  105  60 15 - - 95
Saalekreis 85 -  30  45 15 - - 55
Salzlandkreis 55 -  15  25 10 - - 250
Stendal 20 -  5  10 5 - - 160
Wittenberg 10 - -  5 5 - - 140

Sachsen-Anhalt 14 250  90  680 2 650 10 830 12 600 11 345 3 485

1 Empfänger/-innen verschiedender Hilfearten werden bei jeder Leistungsart bzw. jedem Ort der Hilfegewährung gezählt.
2 Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, als sie aufgrund der Meldungen erkennbar waren.
3 einschließlich Abrechnung der Sozialagentur Halle als überörtlicher Träger

in Einrich-
tungen

nachr.:
Anspruchs-
berechtigte

nach
§ 264
Abs. 2
SGB V

Und zwar1, 2

5.3 Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII außerhalb von und in
      Einrichtungen im Laufe des Berichtsjahres 2024 nach Altersgruppen, ausgewählten Hilfearten und regionaler
      Gliederung

insgesamt2

im Alter von … bis unter … Jahren

Hilfe zur
Pflege

Kreisfreie Stadt
Landkreis

Land
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unter 18 18 - 40 40 - 65 65 und
älter

Dessau-Roßlau, Stadt 685 - 30  110 545 600 490 260
Halle (Saale), Stadt 1 860  30 145  385 1 300 1 425 1 095 485
Magdeburg, LHS 1 625  5 35  300 1 280 1 515 1 390 530

Altmarkkreis Salzwedel 315 - 5  55 250 290 270 50
Anhalt-Bitterfeld 800  5  45  140 615 710 595 155
Börde 1 020  10  15  180 820 985 920 170
Burgenlandkreis 1 130  10  30  165 925 1 065 970 540
Harz 1 205  5  50  235 915 1 070 1 025 310
Jerichower Land 470  5  10  65 390 450 435 145
Mansfeld-Südharz 960 - 115  180 670 760 685 110
Saalekreis 845  10 55  185 595 700 560 60
Salzlandkreis 1 220  5 40  220 955 1 140 1 100 275
Stendal 640  5 15  125 500 600 535 190
Wittenberg 450  5 20  85 345 400 375 165

Sachsen-Anhalt 13 230  90 610 2 425 10 105 11 705 10 455 3 450

1 Empfänger/-innen verschiedender Hilfearten werden bei jeder Leistungsart bzw. jedem Ort der Hilfegewährung gezählt.
2 Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, als sie aufgrund der Meldungen erkennbar waren.

5.4 Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII außerhalb von und in
      Einrichtungen im Laufe des Berichtsjahres 2024 nach Altersgruppen, ausgewählten Hilfearten und Wohnort in
      Sachsen-Anhalt

Kreisfreie Stadt
Landkreis

Land
insgesamt2

Und zwar1, 2

im Alter von … bis unter … Jahren

Hilfe zur
Pflege

in Einrich-
tungen

nachr.:
Anspruchs-
berechtigte

nach
§ 264
Abs. 2
SGB V
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unter 18 18 - 40 40 - 65 65 und
älter

Insgesamt 30 905 8 825 8 035 11 410 2 630

und zwar

  Leistungen zur medizinischen Rehabilitation  30  10  10 - 5
  Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 10 615 - 4 655 5 805 155
  Leistung zur Teilhabe an Bildung 2 050 1 970  80 - -
  Leistungen zur sozialen Teilhabe 24 065 7 165 5 420 8 910 2 570
   und zwar
    Leistung für Wohnraum  80  5  30  30  15
    Assistenzleistungen 15 865  515 4 690 8 240 2 420
    Heilpädagogische Leistungen 6 670 6 670 - - -
    Leistung zum Erwerb und Erhalt praktischer

 Kenntnisse und Fähigkeiten 3 320  60 1 140 1 555  560
    Leistung für ein Kraftfahrzeug  25  5  10  5 -
    Leistung zur Beförderung insbesondere
    durch einen Beförderungsdienst  130  20  35  55  15
    Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe  90  25  35  20  5
   Besuchsbeihilfe  720  95  280  315  30

 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 5 660  525 2 065 2 665  400

1 Empfänger/-innen mehrerer verschiedener Leistungen werden bei jeder Leistungsart gezählt, im Insgesamt sind Mehrfachzählungen
   insoweit ausgeschlossen, als sie aufgrund der Meldungen erkennbar waren.

6. Empfängerinnen und Empfänger von Eingliederungshilfe (SGB IX) im Laufe des Berichtsjahres 2024 nach
Leistungsarten und ausgewählten Altersgruppen

Leistungsart1

Personen

im Alter von … bis unter … Jahren
Empfänger/

-innen insgesamt

Und zwar



Altersgliederung der Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung

(4. Kapitel SGB XII) am Ende des IV. Quartals 2024 nach Geschlecht

Anteil der Nettoausgaben für Sozialhilfeleistungen nach SGB XII im Jahr 2024
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Statistik der Empfänger von 
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX 
ab Berichtsjahr 2023

Hinweis:

Die Unterlage dient ausschließlich als Übersicht der zu übermittelnden Erhebungsmerkmale und Merkmalsaus-
prägungen. Die Übermittlung der Daten ist gemäß den detaillierten Erläuterungen in der Fachinformation aus-
schließlich mit eSTATISTIK.core vorzunehmen.

Allgemeine Angaben

Auskunftsgebende Stelle
(Kennnummer des Trägers) 1–11    

Land   Kreis    Gemeinde

Kennnummer des/der Leistungsberechtigten 12–22

Merkmale der Leistungsberechtigten/des Leistungsberechtigten

Wohnort 23–33         

Land    Kreis      Gemeinde  Gemeindeteil (freiwillige Angabe)

Geschlecht

Männlich 34 1

Weiblich 34 2

Divers (§ 22 Absatz 3 PStG) 34 3

Ohne Angabe ( §22 Absatz 3 PStG) 34 7

Geburtsmonat/Geburtsjahr 35–40
Monat  Jahr

Staatsangehörigkeit

Eintrag gemäß Schlüssel A,

siehe separate Unterlage 41–43

Mit anderen Leistungsberechtigten 

zusammenlebend

Ja 44 1

Nein 44 2

Unbekannt 44 3

Beginn der Leistung 45–50
Monat   Jahr

Ende der Leistung 51–56 Monat   Jahr



EH1 2

Angaben zu den Hilfeleistungen

Die folgenden Merkmale sind zum Jahresende
(31.12.) zu erfassen und beziehen sich jeweils
auf den gesamten Monat Dezember des Jahres:

Höhe des aufgebrachten Beitrags nach 
§ 92 SGB IX

57–62
Volle Euro

Angerechnetes Einkommen 63 1   Ja

63 2   Nein

Einkommen aus sozialversicherungs-pflichti-
ger Beschäftigung oder aus 
selbständiger Tätigkeit 64

darunter:
Einkommen aus einer Tätigkeit in einer 

Werkstatt für behinderte Menschen 65

Einkommen aus nicht sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung 66

Renteneinkünfte 67

sonstige Einkünfte 68

Leistungen in Form eines Persönlichen Budgets 
69–74

Volle Euro

Gleichzeitiger Bezug von Leistungen nach dem Ja            Nein       Unbekannt

Zweiten Buch (SGB II) 75 1             2                 3

Elften Buch (SGB XI) 76 1             2                 3

Zwölften Buch (SGB XII) 77 1             2                 3
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Erbrachte Leistungsarten und 
Höhe der Bedarfe der 
Eingliederungshilfe
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Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX

Leistung zur medizinischen 
Rehabilitation 78 79 80–85  

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX

Leistung zur Beschäftigung im Ar-
beitsbereich anerkannter Werk-
stätten für behinderte Menschen 86 87 88–93

Leistung zur Beschäftigung bei 
anderen Leistungsanbietern 94 95 96–101

Leistung zur Beschäftigung bei 
privaten und öffentlichen 
Arbeitgebern 102 103 104 105 106–111

Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX

Leistung zur Teilhabe an Bildung 112 113 114 115 116–121

Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX

Leistung für Wohnraum 122 123 124–129

davon:

in einer eigenen Wohnung ohne 
weitere erwachsene Personen 130 131 132–137

in einer besonderen Wohnform 138 139 140–145

in einer (eigenen) Wohnung in 
einer Wohngemeinschaft, einer 
Ehe oder Partnerschaft 146 147 148–153

Assistenzleistung nach § 113 
Absatz 2 Nummer 2 SGB IX 
i.V. mit § 78 Absatz 2 Nummer 1
SGB IX 154 155 156 157 158 159 160–165

Assistenzleistung nach § 113 
Absatz 2 Nummer 2 SGB IX 
i.V. mit § 78 Absatz 2 Nummer 2
SGB IX 166 167 168 169 170–175 

Heilpädagogische Leistung 176 177 178 179 180–185

Leistung zum Erwerb und Erhalt 
praktischer Kenntnisse und
Fähigkeiten 186 187 188 189 190–195

Leistung zur Förderung der 
Verständigung 196 197 198 199 200 201 202–207

Leistung für ein Kraftfahrzeug 208 209 210–215

Leistung zur Beförderung 
insbesondere durch einen 
Beförderungsdienst 216 217 218 219 220 221 222–227
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Erbrachte Leistungsarten und 
Höhe der Bedarfe der 
Eingliederungshilfe
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des Berichtsjahres in Euro
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Hilfsmittel im Rahmen der 
Sozialen Teilhabe 228 229 230–235

Besuchsbeihilfe 236 237 238–243

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Sonstige Leistungen der 
Eingliederungshilfe 244 245 246 247 248 249 250–255
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Statistik der Empfänger von 
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX 

Schlüssel A der Staatsangehörigkeiten

Europa

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

000 deutsch ................................ Deutschland

121 albanisch.............................. Albanien

123 andorranisch ........................ Andorra

169 belarussisch......................... Belarus

124 belgisch................................ Belgien

122 bosnisch-herzegowinisch..... Bosnien und 

............................................. Herzegowina 

168 britisch ................................. Vereinigtes Königreich

185 britisch (BOTC)..................... Britische 

............................................. Überseegebiete 

125 bulgarisch ............................ Bulgarien

126 dänisch ................................ Dänemark

127 estnisch................................ Estland

128 finnisch ................................ Finnland

129 französisch........................... Frankreich

134 griechisch............................. Griechenland

135 irisch .................................... Irland

136 isländisch............................. Island

137 italienisch............................. Italien

120 jugoslawisch ........................ Jugoslawien

138 jugoslawisch ........................ Jugoslawien, 

............................................. Bundesrepublik

150 kosovarisch .......................... Kosovo

130 kroatisch .............................. Kroatien

139 lettisch ................................. Lettland

141 liechtensteinisch.................. Liechtenstein

142 litauisch ............................... Litauen

143 luxemburgisch...................... Luxemburg

145 maltesisch............................ Malta

144 mazedonisch........................ Mazedonien

146 moldauisch .......................... Moldau, Republik

147 monegassisch ...................... Monaco

140 montenegrinisch .................. Montenegro

148 niederländisch....................... Niederlande 

149 norwegisch........................... Norwegen

151 österreichisch....................... Österreich 

152 polnisch ............................... Polen

153 portugiesisch........................ Portugal

154 rumänisch ............................ Rumänien

160 russisch................................ Russische Föderation

156 san-marinesisch................... San Marino

157 schwedisch .......................... Schweden 

158 schweizerisch....................... Schweiz 

noch: Europa

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

170 serbisch ................................ Serbien 

133 serbisch ................................ Serbien 

............................................. (einschließlich Kosovo)

155 slowakisch............................ Slowakei

131 slowenisch............................ Slowenien

159 sowjetisch............................. Sowjetunion

161 spanisch ............................... Spanien

164 tschechisch........................... Tschechische Republik

162 tschechoslowakisch…… ........ Tschechoslowakei 

163 türkisch................................. Türkei

166 ukrainisch............................. Ukraine

165 ungarisch.............................. Ungarn

167 vatikanisch ........................... Vatikanstadt

132 von Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro

181 zyprisch ................................ Zypern

Afrika

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

287 ägyptisch .............................. Ägypten

274 äquatorialguineisch .............. Äquatorialguinea 

225 äthiopisch............................. Äthiopien

221 algerisch ............................... Algerien

223 angolanisch .......................... Angola

229 beninisch.............................. Benin

227 botsuanisch.......................... Botsuana

258 burkinisch............................. Burkina Faso

291 burundisch............................ Burundi

242 cabo-verdisch ....................... Cabo Verde

246 der Demokratischen

Republik Kongo..................... Kongo, Demokrat. Republik

230 dschibutisch ......................... Dschibuti

224 eritreisch............................... Eritrea

281 eswatinisch........................... Eswatini

236 gabunisch............................. Gabun

237 gambisch .............................. Gambia

238 ghanaisch ............................. Ghana

259 guinea-bissauisch................. Guinea-Bissau

261 guineisch .............................. Guinea

231 ivorisch ................................. Côte d‘Ivoire

262 kamerunisch ......................... Kamerun

243 kenianisch ............................ Kenia
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noch: Afrika
S

ig
n

ie
r-

n
um

m
er

Staatsangehörigkeit Staat

244 komorisch ............................ Komoren

245 kongolesisch ........................ Kongo, Republik

226 lesothisch............................. Lesotho

247 liberianisch .......................... Liberia

248 libysch.................................. Libyen

249 madagassisch ...................... Madagaskar

256 malawisch ............................ Malawi

251 malisch................................. Mali

252 marokkanisch....................... Marokko

239 mauretanisch ....................... Mauretanien

253 mauritisch ............................ Mauritius

254 mosambikanisch.................. Mosambik

267 namibisch ............................ Namibia

232 nigerianisch.......................... Nigeria

255 nigrisch ................................ Niger

265 ruandisch ............................. Ruanda

257 sambisch.............................. Sambia

268 são-toméisch........................ São Tomé und Principe

269 senegalesisch....................... Senegal

271 seychellisch.......................... Seychellen

272 sierra-leonisch...................... Sierra Leone

233 simbabwisch ........................ Simbabwe

273 somalisch............................. Somalia

263 südafrikanisch...................... Südafrika

277 sudanesisch......................... Sudan

276 sudanesisch......................... Sudan (einschl. Südsudan)

278 südsudanesisch ................... Südsudan

282 tansanisch............................ Tansania

283 togoisch ............................... Togo

284 tschadisch............................ Tschad

285 tunesisch.............................. Tunesien

286 ugandisch............................. Uganda

289 zentralafrikanisch................. Zentralafrikanische 

............................................. Republik

Amerika

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

368 amerikanisch........................ Vereinigte Staaten

320 antiguanisch......................... Antigua und Barbuda

323 argentinisch ......................... Argentinien

324 bahamaisch.......................... Bahamas

322 barbadisch ........................... Barbados

330 belizisch............................... Belize

326 bolivianisch.......................... Bolivien

327 brasilianisch......................... Brasilien

332 chilenisch............................. Chile

334 costa-ricanisch ..................... Costa Rica

noch: Amerika

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

333 dominicanisch ...................... Dominica

335 dominikanisch ...................... Dominikanische Republik

336 ecuadorianisch ..................... Ecuador

340 grenadisch............................ Grenada

345 guatemaltekisch ................... Guatemala

328 guyanisch ............................. Guyana

346 haitianisch............................ Haiti

347 honduranisch........................ Honduras

355 jamaikanisch ........................ Jamaika

348 kanadisch ............................. Kanada

349 kolumbianisch ...................... Kolumbien

351 kubanisch............................. Kuba

366 lucianisch ............................. St. Lucia

353 mexikanisch.......................... Mexiko

354 nicaraguanisch ..................... Nicaragua

357 panamaisch .......................... Panama

359 paraguayisch ........................ Paraguay

361 peruanisch............................ Peru

337 salvadorianisch..................... El Salvador

364 surinamisch .......................... Suriname

365 uruguayisch .......................... Uruguay

367 venezolanisch....................... Venezuela

369 vincentisch ........................... St. Vincent 

............................................. und die Grenadinen

370 von St. Kitts und Nevis .......... St. Kitts und Nevis

371 von Trinidad und Tobago....... Trinidad und Tobago

Asien

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

423 afghanisch ............................ Afghanistan

422 armenisch............................. Armenien

425 aserbaidschanisch................ Aserbaidschan 

424 bahrainisch........................... Bahrain

460 bangladeschisch................... Bangladesch

426 bhutanisch............................ Bhutan

429 bruneiisch............................. Brunei Darussalam

479 chinesisch............................. China

411 chinesisch (Hongkong) ......... Hongkong

412 chinesisch (Macau)............... Macau

434 der Demokratischen

Volksrepublik Korea.............. Korea, Demokr. 

............................................. Volksrepublik

467 der Republik Korea................ Korea, Republik

469 der Vereinigten

Arabischen Emirate............... Vereinigte Arabische 

............................................. Emirate

430 georgisch .............................. Georgien
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noch: Asien
S

ig
n

ie
r-

n
um

m
er

Staatsangehörigkeit Staat

436 indisch ................................. Indien

437 indonesisch.......................... Indonesien

438 irakisch................................. Irak

439 iranisch ................................ Iran

441 israelisch.............................. Israel

442 japanisch.............................. Japan

421 jemenitisch........................... Jemen

445 jordanisch ............................ Jordanien

446 kambodschanisch.................... Kambodscha

444 kasachisch ........................... Kasachstan

447 katarisch .............................. Katar

450 kirgisisch.............................. Kirgisistan

448 kuwaitisch............................ Kuwait

449 laotisch ................................ Laos

451 libanesisch........................... Libanon

482 malaysisch ........................... Malaysia

454 maledivisch.......................... Malediven

457 mongolisch........................... Mongolei

427 myanmarisch........................ Myanmar

458 nepalesisch.......................... Nepal

459 ohne Bezeichnung................ Palästinensische Gebiete 

............................................. ( Staat im Werden )

456 omanisch.............................. Oman 

461 pakistanisch......................... Pakistan

462 philippinisch ........................ Philippinen

472 saudi-arabisch...................... Saudi-Arabien

474 singapurisch......................... Singapur

431 sri-lankisch........................... Sri Lanka

475 syrisch.................................. Syrien

470 tadschikisch......................... Tadschikistan

465 taiwanisch............................ Taiwan

476 thailändisch ......................... Thailand

471 turkmenisch ......................... Turkmenistan

477 usbekisch............................. Usbekistan

432 vietnamesisch ...................... Vietnam

483 von Timor-Leste .................... Timor-Leste

Australien und Ozeanien

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

523 australisch............................ Australien

526 fidschianisch........................ Fidschi

530 kiribatisch ............................ Kiribati

544 marshallisch......................... Marshallinseln

545 mikronesisch........................ Mikronesien

531 nauruisch ............................. Nauru

536 neuseeländisch.................... Neuseeland 

537 palauisch.............................. Palau

noch: Australien und Ozeanien

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

538 papua-neuguineisch ............. Papua-Neuguinea 

524 salomonisch ......................... Salomonen

543 samoanisch .......................... Samoa

541 tongaisch.............................. Tonga

540 tuvaluisch ............................. Tuvalu

532 vanuatuisch......... ................. Vanuatu

999 ohne Angabe......................... ohne Angabe

997 staatenlos............................. staatenlos

998 ungeklärt............................... ungeklärt

Übrige Schlüssel
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Statistik der Empfänger von 
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX 

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)1 und nach der Datenschutz-Grund-
verordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO)2

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Die Erhebung der Empfänger von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX wird jährlich über das abgelaufene Ka-
lenderjahr als Totalerhebung durchgeführt. Mit der Erhebung sollen umfassende und zuverlässige Daten über 
die sozialen und finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) und des SGB IX – Rehabilitation und Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen – sowie über den Personenkreis der Leistungsberechtigten bereitge-
stellt werden. Die Angaben werden ferner für die weitere Planung und Fortentwicklung des SGB IX benötigt.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht

Rechtsgrundlage ist das Neunte Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen (SGB IX) in Verbindung mit dem BStatG.

Erhoben werden die Angaben zu § 144 Absatz 1 und 2 SGB IX.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 147 Absatz 1 SGB IX in Verbindung mit § 15 BStatG. Nach § 147 Ab-
satz 2 SGB IX sind die Träger der Eingliederungshilfe auskunftspflichtig.

Nach § 148 Absatz 1 SGB IX sind die in sich schlüssigen und nach einheitlichen Standards formatierten Einzel-
datensätze von den Auskunftspflichtigen elektronisch bis zum Ablauf von 40 Arbeitstagen nach Ende des je-
weiligen Berichtszeitraums an das jeweilige statistische Landesamt zu übermitteln.

Nach § 11a Absatz 1 BStatG sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen und bereits 
standardisierte und elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet, diese auch für die Übermittlung von Daten an 
die statistischen Ämter zu verwenden. Soweit die oben genannten Stellen keine standardisierten Verfahren für 
den Datenaustausch einsetzen, sind elektronische Verfahren nach Absprache mit den statistischen Ämtern zu 
verwenden.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht rechtzeitig Auskunft, können 
sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder 
angehalten werden. Nach § 23 BStatG handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 BStatG eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht voll-
ständig oder nicht wahrheitsgemäß erteilt, oder entgegen § 15 Absatz 3 BStatG eine Antwort nicht in der vorge-
schriebenen Form erteilt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 
werden.

Nach § 15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftser-
teilung keine aufschiebende Wirkung.

Verantwortlicher

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Sie zuständige Statistische Landesamt. Die Kontakt-
daten finden Sie unter: https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

                                                          
1 Denn Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie 

unter https://www.gesetze-im-internet.de/
2 Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der Internetseite des Amtes für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.de/.
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Geheimhaltung

Die Geheimhaltung der erhobenen Einzelangaben richtet sich nach § 16 BStatG.

Hilfsmerkmale, Kennnummer, Löschung

Name und Anschrift der auskunftgebenden Stelle, Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der für Rückfra-
gen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhe-
bung dienen. Sie werden nach Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Voll-
ständigkeit gelöscht.
Die Kennnummer der Leistungsberechtigen ist ebenfalls ein Hilfsmerkmal. Sie dient ausschließlich der Prüfung 
der Richtigkeit der Statistik und enthält keine Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse der Leis-
tungsberechtigten und wird zum frühesten Zeitpunkt, spätestens nach Abschluss der wiederkehrenden Be-
standserhebung, gelöscht.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, Recht auf Beschwerde

Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können 

- eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
- die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
- die Löschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie 
- die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO 

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der Verarbeitung ihrer personenbe-
zogenen Angaben nach Artikel 21 DS-GVO widersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber dem zuständigen Verantwortlichen geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige öffentliche Stelle, ob 
die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefor-
dert, ihre Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen können jederzeit an die 
behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder oder an die jeweils 
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter 
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.
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Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Eingliederungshilfe 
nach dem SGB IX ab Berichtsjahr 2023

Hinweise:

Die Unterlage dient ausschließlich als Übersicht der zu übermittelnden Erhebungsmerkmale und 
Merkmalsausprägungen. Die Übermittlung der Daten ist gemäß den detaillierten Erläuterungen in der 
Fachinformation ausschließlich mit eSTATISTIK.core bzw. über das zur Verfügung gestellte IDEV-Formular 
vorzunehmen.

Allgemeine Angaben 

Auskunftgebende Stelle 1–11
Land    Kreis       Gemeinde             

Ausgaben/ Auszahlungen

Art der Hilfe

Pr
od

uk
t

U
nt

er
-

ab
sc

hn
it

t

Sa
tz

st
el

le Konto 7339

Gr 789

Volle Euro

Eingliederungshilfe 314 488 12–21

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 22–31

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX

Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich 
anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen 32–41

Leistungen zur Beschäftigung bei anderen 
Leistungsanbietern 42–51

Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und 
öffentlichen Arbeitgebern 52–61

Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX

Leistungen zur Teilhabe an Bildung 62–71

Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Absatz 1 Nummer 4 SGB IX

Leistungen für Wohnraum 72–81

davon:
in einer eigenen Wohnung ohne weitere 
erwachsene Personen 82–91

in einer besonderen Wohnform 92–101
in einer (eigenen) Wohnung in einer 
Wohngemeinschaft, einer Ehe oder Partnerschaft

102–
111
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Art der Hilfe

Pr
od

uk
t

U
nt

er
-

ab
sc

hn
it

t

Sa
tz

st
el

le Konto 7339

Gr 789

Volle Euro

314 488

Assistenzleistung 
nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX in 
Verbindung mit § 78 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX

112–
121

Assistenzleistung 
nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX in 
Verbindung mit § 78 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX

122–
131

Heilpädagogische Leistung
132–

141

Leistung zum Erwerb und Erhalt praktischer 
Kenntnisse und Fähigkeiten

142–
151

Leistung zur Förderung der Verständigung
152–

161

Leistung für ein Kraftfahrzeug
162–

171

Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen 
Beförderungsdienst

172–
181

Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe
182–

191

Besuchsbeihilfe
192–

201

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
202–

211
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Einnahmen/Einzahlungen

Art der Hilfe

Ko
nt

o

U
nt

er
-

gr
up

pe

Sa
tz

st
el

le

Volle Euro
Eingliederungshilfe (Produkt 314, Unterabschnitt 488)

Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz; Kostenersatz 6211 241 212-
221

Darunter: Höhe der aufgebrachten Beiträge nach § 92 SGB IX 6211 241 222-
231

Leistungen Dritter

Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhalts-
ansprüche gegen bürgerlich-rechtlich 
Unterhaltsverpflichtete

6212 243
232-
241

Leistungen von Sozialleistungsträgern 6213 245 242-
251

Sonstige Ersatzleistungen 6214 247 252-
261

Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von 
Darlehen)

6215 249
262-
271
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Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Eingliederungshilfe 
nach dem SGB IX

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz(BStatG)1 und nach der Datenschutz-
Grundverordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO)2

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Die Erhebung der Ausgaben und Einnahmen von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX wird jährlich über 
das jeweils abgelaufene Kalenderjahr als Totalerhebung durchgeführt. Mit der Erhebung sollen 
umfassende und zuverlässige Daten über die sozialen und finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur 
Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz 
– BTHG) und des SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – sowie über 
den Personenkreis der Leistungsberechtigten bereitgestellt werden. Die Angaben werden ferner für die 
weitere Planung und Fortentwicklung des SGB IX benötigt.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht

Rechtsgrundlage ist das Neunte Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen (SGB IX) in Verbindung mit dem BStatG.

Erhoben werden die Angaben zu § 144 Absatz 3 SGB IX.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 147 Absatz 1 SGB IX in Verbindung mit § 15 BStatG. Nach § 147 
Absatz 2 SGB IX sind die Träger der Eingliederungshilfe auskunftspflichtig.

Nach § 148 Absatz 1 SGB IX sind die in sich schlüssigen und nach einheitlichen Standards formatierten 
Einzeldatensätze von den Auskunftspflichtigen elektronisch bis zum Ablauf von 40 Arbeitstagen nach 
Ende des jeweiligen Berichtszeitraums an das jeweilige statistische Landesamt zu übermitteln.

Nach § 11a Absatz 1 BStatG sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen und 
bereits standardisierte und elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet, diese auch für die Übermittlung 
von Daten an die statistischen Ämter zu verwenden. Soweit die oben genannten Stellen keine 
standardisierten Verfahren für den Datenaustausch einsetzen, sind elektronische Verfahren nach 
Absprache mit den statistischen Ämtern zu verwenden.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht rechtzeitig Auskunft, können sie 
zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder 
angehalten werden. Nach § 23 BStatG handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 BStatG eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht 
vollständig oder nicht wahrheitsgemäß erteilt, oder entgegen § 15 Absatz 3 BStatG eine Antwort nicht in der 
vorgeschriebenen Form erteilt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden.

Nach § 15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende  Wirkung.

Verantwortlicher

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Sie zuständige Statistische Landesamt. Die 
Kontaktdaten finden Sie unter: https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

                                                          
1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de/.
2 Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der Internetseite des Amtes für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.de/.
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Geheimhaltung

Die Geheimhaltung der erhobenen Einzelangaben richtet sich nach § 16 BStatG.

Hilfsmerkmale, Löschung

Name und Anschrift der auskunftgebenden Stelle, Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der für 
Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen 
Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden nach Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale 
auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, Recht auf Beschwerde

Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können 

- eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
- die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
- die Löschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie 
- die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO 

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 DS-GVO widersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber dem zuständigen Verantwortlichen geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige öffentliche Stelle, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, 
ihre Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen können jederzeit 
an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder oder 
an die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten 
finden Sie unter https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.
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Statistik zu Ausgaben und Einnahmen 
der Sozialhilfe nach dem SGB XII
ab Berichtsjahr 2022

Die Unterlage dient ausschließlich als Übersicht der zu übermittelnden Erhebungsmerkmale und Merkmalsausprägungen. Die 
Übermittlung der Daten ist gemäß den detaillierten Erläuterungen in der Fachinformation vorzunehmen.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Allgemeine Angaben

Bogenart

Auskunftgebende Stelle
Land   Kreis     Gemeinde

Art des Trägers

Örtlich 1

Überörtlich 2

Art der Hilfe

Pr
od

uk
t

U
nt

er
ab

sc
hn

it
t

Hilfeleistungen

außerhalb von 
Einrichtungen

In Einrichtungen

Konto 7331 Konto 7332

Gr 73 Gr 74

Volle Euro

Hilfe zum Lebensunterhalt
(3. Kapitel SGB XII) 3111 410

Laufende Leistungen

Einmalige Leistungen an 
Empfänger laufender Leistungen

Einmalige Leistungen an 
sonstige Leistungsberechtigte
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Art der Hilfe

Pr
od

uk
t

U
nt

er
ab

sc
hn

it
t

Hilfeleistungen

außerhalb von 
Einrichtungen

In Einrichtungen

Konto 7331 Konto 7332

Gr 73 Gr 74

Volle Euro

Hilfe zur Gesundheit
(5. Kapitel SGB XII)
Unmittelbar vom Sozialamt erbrachte Hilfen 3114 413

Vorbeugende Gesundheitshilfe
(§ 47 SGB XII)

Hilfe bei Krankheit
(§ 48 SGB XII)

Hilfe zur Familienplanung
(§ 49 SGB XII)

Hilfe bei Schwangerschaft und 
Mutterschaft
(§ 50 SGB XII)

Hilfe bei Sterilisation 
(§ 51 SGB XII)

Erstattungen an Krankenkassen für die 
Übernahme der Krankenbehandlung
gemäß § 264 Absatz 7 SGB V

Hilfe zur Pflege
(7. Kapitel SGB XII) 3112 411

Pflegegeld 
(§ 64a SGB XII)

Pflegegrad 2
Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Häusliche Pflegehilfe
(§ 64b SGB XII)

Pflegegrad 2
Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Verhinderungspflege 
(§ 64c SGB XII)

Pflegehilfsmittel 
(§ 64d SGB XII)
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Art der Hilfe

Pr
od

uk
t

U
nt

er
ab

sc
hn

it
t

Hilfeleistungen

außerhalb von 
Einrichtungen

In Einrichtungen

Konto 7331 Konto 7332

Gr 73 Gr 74

Volle Euro

noch:
Hilfe zur Pflege
(7. Kapitel SGB XII) 3112 411

Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wohnumfeldes
(§ 64e SGB XII)

Andere Leistungen

Aufwendungen für die Beiträge einer 
Pflegeperson/bes. Pflegekraft für 
eine angemessene Alterssicherung 
(§ 64f Absatz 1 SGB XII)

Beratungskosten für die 
Pflegeperson
(§ 64f Absatz 2 SGB XII)

Kostenübernahme für das Arbeitge-
bermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII)

Digitale Pflegeanwendungen 
(§ 64j SGB XII)

Ergänzende Unterstützung bei Nutzung 
von digitalen Pflegeanwendungen
(§ 64k SGB XII)

Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1
(§ 66 SGB XII)

Entlastungsbetrag bei den Pflegegraden 
2, 3, 4 und 5 (§ 64i SGB XII)

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3
Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Teilstationäre Pflege 
(Tages- oder Nachtpflege)
(§ 64g SGB XII)

Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)

Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5
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Art der Hilfe

Pr
od

uk
t

U
nt

er
ab

sc
hn

it
t

Hilfeleistungen

außerhalb von 
Einrichtungen

In Einrichtungen

Konto 7331 Konto 7332

Gr 73 Gr 74

Volle Euro

Hilfe zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in 
anderen Lebenslagen
(8. und 9. Kapitel SGB XII) 3115 414

Hilfe zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten 
(§§ 67 bis 69 SGB XII)

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 
(§ 70 SGB XII)

Altenhilfe 
(§ 71 SGB XII)

Blindenhilfe 
(§ 72 SGB XII)

Hilfe in sonstigen Lebenslagen 
(§ 73 SGB XII)

Bestattungskosten 
(§ 74 SGB XII)
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Allgemeine Angaben 
1 Bogenart Art des Trägers

Örtlich 10 1

Auskunftgebende Stelle 2-9 Überörtlich 10 2

Land   Kreis     Gemeinde

Einnahmen / Einzahlungen außerhalb von Einrichtungen

Art der Hilfe

Pr
od

uk
t

U
nt

er
ab

sc
hn

it
t

Kostenbeiträge und
Aufwendungsersatz; 

Kostenersatz

Leistungen Dritter

Rückzahlungen
gewährter Hilfen

(Tilgung und Zinsen
von Darlehen)

Übergeleitete Ansprüche 
und übergeleitete 

Unterhaltsansprüche gegen 
bürgerlich-rechtlich 

Unterhaltsverpflichtete

Leistungen von 
Sozialleistungsträgern

Sonstige 
Ersatzleistungen

Konto 6211 Konto 6212 Konto 6213 Konto 6214 Konto 6215

UGr 241 UGr 243 UGr 245 UGr 247 UGr 249

Volle Euro

Hilfe zum Lebensunterhalt
(3. Kapitel SGB XII) 31

11

41
0

Hilfe zur Gesundheit
(5. Kapitel SGB XII)
inkl. Rückerstattungen von 
Krankenkassen 31

14

41
3

Hilfe zur Pflege
(7. Kapitel SGB XII) 31

12

41
1

Hilfe zur Überwindung 
besonderer 
sozialer Schwierigkeiten 
und Hilfe in 
anderen Lebenslagen
(8. und 9. Kapitel SGB XII) 31

15

41
4
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Allgemeine Angaben

Einnahmen / Einzahlungen in Einrichtungen

Art der Hilfe

Pr
od

uk
t

U
nt

er
ab

sc
hn

it
t

Kostenbeiträge und
Aufwendungsersatz; 

Kostenersatz

Leistungen Dritter

Rückzahlungen
gewährter Hilfen

(Tilgung und Zinsen
von Darlehen)

Übergeleitete Ansprüche 
und übergeleitete 

Unterhaltsansprüche gegen 
bürgerlich-rechtlich 

Unterhaltsverpflichtete

Leistungen von
Sozialleistungsträgern

Sonstige
Ersatzleistungen

Konto 6221 Konto 6222 Konto 6223 Konto 6224 Konto 6225

UGr 251 UGr 253 UGr 255 UGr 257 UGr 259

Volle Euro

Hilfe zum Lebensunterhalt
(3. Kapitel SGB XII) 31

11

41
0

Hilfe zur Gesundheit
(5. Kapitel SGB XII)
inkl. Rückerstattungen von 
Krankenkassen 31

14

41
3

Hilfe zur Pflege
(7. Kapitel SGB XII) 31

12

41
1

Hilfe zur Überwindung 
besonderer 
sozialer Schwierigkeiten 
und Hilfe in 
anderen Lebenslagen
(8. und 9. Kapitel SGB XII) 31

15

41
4
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Statistik zu Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe SH1
nach dem SGB XII

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)1 und nach der Datenschutz-Grundverordnung 
(EU) 2016/679 (DS-GVO)2

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Erhebung über die Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe wird jährlich für das 
abgelaufene Kalenderjahr als Totalerhebung durchgeführt. Mit der Erhebung sollen um-
fassende und zuverlässige Daten über die finanziellen Auswirkungen der Sozialhilfe be-
reitgestellt werden. Die Angaben werden ferner für die weitere Planung und Fortentwick-
lung des SGB XII benötigt.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch-Sozialhilfe (SGB XII) in Verbin-
dung mit dem BStatG.

Erhoben werden die Angaben zu § 122 Absatz 4 SGB XII.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 125 Absatz 1 Satz 1 SGB XII in Verbindung mit 
§ 15 BStatG. Nach § 125 Absatz 2 SGB XII sind die zuständigen örtlichen und überörtli-
chen Träger der Sozialhilfe sowie die kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindever-
bände, soweit sie Aufgaben nach diesem Buch wahrnehmen, auskunftspflichtig.

Nach § 11a Absatz 1 BStatG sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen und bereits standardisierte elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet, 
diese auch für die Übermittlung von Daten an die statistischen Ämter zu verwenden. So-
weit diese Stellen keine standardisierten Verfahren für den Datenaustausch einsetzen, 
sind elektronische Verfahren nach Absprache mit den statistischen Ämtern zu verwen-
den. 

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht rechtzei-
tig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld nach den Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzen der Länder ange-halten werden. Nach § 23 BStatG han-
delt darüber hinaus ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Ab-
satz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 BStatG eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht 
vollständig oder nicht wahrheitsgemäß erteilt, oder entgegen § 15 Absatz 3 BStatG eine 
Antwort nicht in der vorgeschriebenen Form erteilt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit ei-
ner Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

Nach § 15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Auffor-
derung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Die Grundlage für die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig gemachten Angaben ist die 
Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DS-GVO.

                                                          
1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de/.
2  Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der Internetseite des Amtes für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.de/.
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Soweit die Erteilung der Auskunft freiwillig ist, kann die Einwilligung in die Verarbeitung 
der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf wirkt 
erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht 
betroffen.

Verantwortlicher

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Sie zuständige Statistische Landesamt. Die Kon-
taktdaten finden Sie unter: https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung

Die Geheimhaltung der erhobenen Einzelangaben richtet sich nach § 16 BStatG.

Hilfsmerkmale, Löschung
Name und Anschrift der auskunftgebenden Stelle, Name und Telefonnummer der für 
Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der tech-
nischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden nach Überprüfung der Erhe-
bungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, Recht auf Beschwerde

Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können 

- eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
- die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
- die Löschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie 
- die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO 

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Angaben nach Artikel 21 DS-GVO widersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber dem zuständigen Verantwortlichen geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige öffentliche 
Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antragstellende Person wird gegebe-
nenfalls aufgefordert, ihre Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen können jederzeit an 
die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder oder an 
die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie 
unter https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.



Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Fachinformation zur Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe vom 02.12.2022, Version 8 1 

Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe 
 
Fachinformation zur Statistik ab Berichtsjahr 2023  
 

Änderungen/Ergänzungen gegenüber Version 7 vom 22.12.2021 (für Berichtsjahr 2022) sind mit gelber Markierung hinterlegt. Alle 
Änderungen/Ergänzungen sind am Ende des Dokuments als Anlage beigefügt. 

 
Unterrichtung nach § 17 BStatG1 und nach der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO)2 

Zweck, Art und Umfang der Erhebung 

Die Erhebung über die Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe wird jährlich für das abgelaufene Kalenderjahr als Totalerhebung durchgeführt. Mit der 
Erhebung sollen umfassende und zuverlässige Daten über die finanziellen Auswirkungen der Sozialhilfe bereitgestellt werden. Die Angaben werden ferner 
für die weitere Planung und Fortentwicklung des SGB XII benötigt. 
 

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht 

Rechtsgrundlage ist das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe (SGB XII) in Verbindung mit dem BStatG. 

Erhoben werden die Angaben zu § 122 Absatz 4 SGB XII. 

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 125 Absatz 1 Satz 1 SGB XII in Verbindung mit § 15 BStatG. Nach § 125 Absatz 2 SGB XII sind die zuständigen 
örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe sowie die kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit sie Aufgaben nach dem SGB XII 
wahrnehmen, auskunftspflichtig. 

Nach § 11a Absatz 1 BStatG sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen und bereits standardisierte elektronische Verfahren 
nutzen, verpflichtet, diese auch für die Übermittlung von Daten an die statistischen Ämter zu verwenden. Soweit diese Stellen keine standardisierten 
Verfahren für den Datenaustausch einsetzen, sind elektronische Verfahren nach Absprache mit den statistischen Ämtern zu verwenden.  

                                                           
1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de/ 
2 Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der Internetseite des Amtes für  
Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.de/. 
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Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem 
Zwangsgeld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten werden. Nach § 23 BStatG handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 BStatG eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht 
wahrheitsgemäß erteilt, oder entgegen § 15 Absatz 3 BStatG eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen Form erteilt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

Nach § 15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung. 

Die Grundlage für die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig gemachten Angaben ist die Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DS-GVO. 

Soweit die Erteilung der Auskunft freiwillig ist, kann die Einwilligung in die Verarbeitung der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen werden. 
Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. 

Verantwortlicher 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Sie zuständige Statistische Landesamt. Die Kontaktdaten finden Sie unter: 
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter. 

 

Geheimhaltung 

Die Geheimhaltung der erhobenen Einzelangaben richtet sich nach § 16 BStatG. 

 

Hilfsmerkmale, Löschung 

Name und Anschrift der auskunftgebenden Stelle, Name und Telefonnummer der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die 
lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden nach Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und 
Vollständigkeit gelöscht. 
 

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, Recht auf Beschwerde 

Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können  

- eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
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- die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,  
- die Löschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie  
- die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO  

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 DS-GVO 
widersprechen. 

Die Betroffenenrechte können gegenüber dem zuständigen Verantwortlichen geltend gemacht werden. 

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
erfüllt sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. 

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen können jederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der 
Statistischen Ämter des Bundes und der Länder oder an die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten 
finden Sie unter https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.   

 

Abgrenzung des Erhebungsbereichs 

In der jährlichen Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach dem SGB XII werden jeweils separat die Ausgaben und Einnahmen folgender 
Hilfen erfasst: 

- Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII); 
- Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII); 
- Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII); 
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achtes Kapitel SBG XII); 
- Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel SGB XII); 

 
Ferner werden die Ausgaben der Sozialhilfeträger für Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Absatz 7 
SGB V erfasst. 
 
Hinweis: Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Sechsten Kapitel SGB XII (§§ 53 bis 60a SGB XII) wird zum 01.01.2020 in Teil 2 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch überführt und zählt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zu den Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII. In diesem 
Zusammenhang wird § 121 Nummer 1c SGB XII zur Erfassung der Empfänger von Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 
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Sechsten Kapitel SGB XII aufgehoben. Der im Rahmen der statistischen Erfassung verwendete Begriff „Empfänger von Leistungen nach dem Fünften bis 
Neunten Kapitel SGB XII“ schließt somit die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nicht mehr mit ein! 
 

Nicht erfasst werden in der jährlichen Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe  

- die Ausgaben und Einnahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII 
- die Ausgaben und Einnahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX (diese werden ab dem Berichtsjahr 2020 

in einer gesonderten Statistik erfasst) 
- die Erstattungen von Aufwendungen der Sozialhilfeträger untereinander. – beispielsweise Erstattungen im Rahmen von Delegationsleistungen. 
- die Erstattungen (Zuweisungen) von Bund, Ländern und Gemeinden/Gemeindeverbänden; 
- der Zuschussbedarf der eigenen Einrichtungen und die Zuweisungen/Zuschüsse an fremde Einrichtungen der Sozialhilfe und an Verbände und 

Organisationen sowie allgemeine Kosten der Schaffung, Förderung und Erhaltung von Einrichtungen der Sozialhilfe; 
- die Verwaltungskosten der Sozialhilfeträger und sonstigen Stellen; nur soweit Verwaltungskosten in den Leistungen der Sozialhilfe, z. B. in den 

Pflegesätzen von Einrichtungen, enthalten sind, werden sie unter den betreffenden Leistungen mit nachgewiesen; 
- die Aufwendungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), auch wenn es sich gemäß § 2 AsylbLG um entsprechende 

Leistungen des SGB XII handelt; 
- die Aufwendungen für Wohn- und Durchgangslager sowie für allgemeine Maßnahmen der Umsiedlung von Vertriebenen und der Auswanderung; 
- die Kosten der erzieherischen Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), auch wenn Leistungen nach den Vorschriften des SGB XII 

auf der Rechtsgrundlage des § 35a SGB VIII erbracht werden; 
- die Leistungen der Kriegsopferfürsorge gemäß Bundesversorgungsgesetz (BVG) und entsprechende Leistungen für Berechtigte nach anderen 

Gesetzen, die das BVG für anwendbar erklären; 
- Ausgaben und Einnahmen der Gutachterkosten nach § 62a SGB XII. Nach § 62a Satz 12 SGB XII können sich Träger der Sozialhilfe bei der 

Entscheidung der Pflegekasse über den Pflegegrad der Hilfe sachverständiger Dritter bedienen. In diesem Zusammenhang stehende Ausgaben 
bzw. Erstattungen sind nicht in der Statistik zu erfassen; 
 

Damit ist für die statistische Erfassung der Aufwand des jeweiligen Trägers maßgebend, der direkt für Leistungen an den Letztempfänger erbracht wird. 
Zuweisungen, Umlagen, Erstattungen und Darlehen der Träger der Sozialhilfe bzw. der öffentlichen Haushalte untereinander sind nicht zu erfassen. Die 
entsprechenden Beträge dürfen generell von der zahlenden Stelle nicht als Ausgaben/Auszahlungen und von der empfangenden Stelle nicht als 
Einnahmen/Einzahlungen zur Statistik gemeldet werden. Dies gilt auch für den Fall bei zunächst ungeklärter Zuständigkeit (wie bis einschließlich 
Berichtsjahr 2019 in der Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach dem SGB XII der Fall). 
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Meldung zur Statistik 

Die Meldung ist nach Ende des Berichtsjahres abzugeben. Es ist darauf zu achten, dass alle Beträge – mit Ausnahme der angegebenen Einschränkungen 
– in die Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe übernommen werden. Es sind die tatsächlichen Zahlungsströme, d. h. die kassenwirksamen 
Ein- und Auszahlungen aus dem jeweiligen Berichtsjahr nachzuweisen. Rückzahlungen von bereits in vergangenen Berichtsjahren verbuchten Einnahmen 
(z.B. aufgrund eines Gerichtsurteils) bleiben unberücksichtigt und sind somit für das aktuelle Berichtsjahr nicht zu erfassen. Eine Erfassung von 
sogenannten „negativen Einnahmen“ ist in der Statistik nicht möglich. Grundlage hierfür ist der Finanzhaushalt, nicht der Ergebnishaushalt. Für die 
zeitliche Abgrenzung der Zahlungsströme ist der Buchungszeitpunkt ausschlaggebend. Anschließend ist die Meldung bis spätestens 31. März des 
Folgejahres an das zuständige Statistische Landesamt weiterzuleiten. 
Fällt der Liefertermin auf ein Wochenende oder einen gesetzlichen Feiertag, verschiebt sich der Liefertermin jeweils auf den ersten folgenden Werktag. 
 
Links zu Kurzanleitungen für die Datenübermittlung: IDEV bzw. CORE-Webanwendung. 

Haushaltssystematik 

Einige Berichtsstellen verbuchen ihre Ausgaben und Einnahmen noch nach dem kameralen Rechnungswesen. Um der Umstellung des kommunalen 
Rechnungswesens von der kameralen auf die doppische Buchung Rechnung zu tragen, werden die Nummern der Produkte und Konten der neuen 
Haushaltssystematik parallel zu den Nummern der Unterabschnitte und Untergruppen der alten Haushaltssystematik geführt. Für die anderen 
Auskunftspflichtigen sind diese Angaben irrelevant. 
Im Hinblick auf die Umstellung auf das doppische Buchungssystem wird die Fachinformation an die Terminologie der Doppik angepasst und um die Begriffe 
der Auszahlungen und Einzahlungen analog zu den Ausgaben und Einnahmen ergänzt.  
 
Hinweise für Berichtsstellen mit doppischer Buchung: 
Für die Differenzierung der Produktgruppe 311 (Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII) des finanzstatistischen Produktrahmens gelten auf der 
Ebene der 4-Steller folgende Produkte: 
 
Produkt 3111: Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII) 
Produkt 3112: Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) 
Produkt 3114: Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII) 
Produkt 3115: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (Achtes und Neuntes Kapitel SGB XII) 
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Eine Vergabe der Produktnummern durch das Statistische Bundesamt erfolgt ausschließlich bis zur Ebene der 4-Steller. Für ggf. weitere Ebenen sind 
Produktnummern auf Basis der jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen zu verwenden. 
Hinsichtlich des finanzstatistischen Kontenrahmens sind bei den 

- Auszahlungen die beiden Konten 7331 und 7332 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von und in Einrichtungen), 
- Einzahlungen die beiden Konten 621 und 622 (Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen)  

 
sowie die jeweils zugehörigen Konten zu unterscheiden. 

 
Hinweise für Berichtsstellen mit kameraler Buchung: 
Für die Untergliederung des Abschnitts 41 (Sozialhilfe nach dem SGB XII) des Gliederungsplans gelten auf der Ebene der 3-Steller folgende Unterabschnitte: 
 
UA 410: Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII) 
UA 411: Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) 
UA 413: Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII) 
UA 414: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (Achtes und Neuntes Kapitel SGB XII) 
 
Eine Vergabe der Unterabschnittsnummern durch das Statistische Bundesamt erfolgt ausschließlich bis zur Ebene der 3-Steller. Für ggf. weitere Ebenen 
sind Produktnummern auf Basis der jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen zu verwenden. 
Hinsichtlich des Gruppierungsplans sind bei den 

- Ausgaben die beiden Gruppen 73 und 74 (Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von und in Einrichtungen), 
- Einnahmen die Gruppen 24 und 25 (Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen)  

 
sowie die dazugehörigen Untergruppen zu unterscheiden. 
 

Sämtliche Ausgaben/Auszahlungen und Einnahmen/Einzahlungen sind in voller Höhe (100 %) und auf volle Euro gerundet nachzuweisen. Erstattungen 
(Zuweisungen) von Bund, Ländern und Gemeinden/Gemeindeverbänden bleiben unberücksichtigt, d. h. die Erstattungen werden von den 
Ausgaben/Auszahlungen und Einnahmen/Einzahlungen weder abgezogen noch hinzugerechnet. 
Leistungen in Form eines Persönlichen Budgets sind – wie bisher – den hierin jeweils enthaltenen Leistungen (Ausgabepositionen) zuzuordnen. Können 
Ausgaben für das Persönliche Budget nicht direkt den jeweiligen Leistungen zugeordnet werden, sind diese unter den in den Erläuterungen zum Sechsten 
und Siebten Kapitel genannten Auffangpositionen zu erfassen. 
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Die Spalte „St“ (Stellen) kennzeichnet im Folgenden die für das jeweilige Merkmal benötigte Stellenzahl/Datenlänge. 
 
Hinweis:  

 
- Aufgrund der Ergänzungen der Erhebungsmerkmale zu den digitalen Pflegeanwendungen nach § 64j SGB XII und den ergänzenden 

Unterstützungsleistungen nach § 64k SGB XII stimmt ab Fachinformation Version 7 (vom 22.12.2021) die Reihenfolge der aufgeführten 
Erhebungsmerkmale in der Fachinformation nicht mehr vollständig mit der Reihenfolge der Erhebungsmerkmale in der Liefervereinbarung und der 
CSV-Datensatzbeschreibung zur Übermittlung der Daten ans StBA überein! 

- Eine vollständige Auflistung der von den Statistischen Ämtern der Länder nach Dateneingang durchgeführten Plausibilitätsprüfungen (PL) in der 
Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe steht im entsprechenden PL-Spezifikationsdokument öffentlich zugänglich in der 
Erhebungsdatenbank der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder im Reiter „Fachinfo“ zur Verfügung (EVAS-Nummer 22111).3 

                                                           
3 https://erhebungsdatenbank.estatistik.de/ 
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Erhebungsmerkmale Ausgaben/Auszahlungen 

Merkmalsname St.  Beschreibung 
Bogenart 1 Bogenart 1 = Ausgaben/Auszahlungen 
Regionalschlüssel der auskunftgebenden Stelle 
BerichtseinheitID (Land) 2 Die Signierung der Regionalangaben für das Land, den Kreis und die Gemeinde erfolgt mittels der 

amtlichen Gemeindeschlüsselnummer.  
Die regionale Signierung für die auskunftgebende Stelle (BerichtseinheitID) ist – wie bisher – nach 
folgendem Muster vorzunehmen: 
 

Melder/auskunft-
gebende Stelle 

Land Kreis Gemeinde Art des Trägers 

Überörtlicher Träger GV 100 GV 100 999 2 

Örtlicher Träger: 
Landkreis GV 100 GV 100  1 

Kreisfreie Stadt GV 100 GV 100 000 1 

Örtlicher Träger, herangezogen durch überörtlichen Träger: 
Landkreis GV 100 GV 100  2 

Kreisfreie Stadt GV 100 GV 100 000 2 

Kreisangehörige Gemeinde, herangezogen durch: 
Überörtlichen Träger GV 100 GV 100 GV 100 2 

Örtlichen Träger GV 100 GV 100 GV 100 1 
 
Zu beachten:  
Die Regionalangaben für Land, Regierungsbezirk, Kreis und Gemeinde sind Pflichtangaben.  
Die Angaben zur Gemeinde sind entsprechend der angegebenen Beschreibung zu befüllen. Grundlage 
ist der für das Berichtsjahr gültige Stand des Gemeindeleitbandes GV100 unter Berücksichtigung der 
Satzart 60. Auszüge aus dem entsprechenden Schlüsselverzeichnis werden den einzelnen 
Berichtsstellen vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt. 

BerichtseinheitID (Regierungsbezirk) 1 
BerichtseinheitID (Kreis) 2 
BerichtseinheitID (Gemeinde) 3 
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Merkmalsname St.  Beschreibung 
Die regionale Signierung für die auskunftgebende Stelle ist so vorzunehmen, dass diese Stelle bei 
Einbeziehung der Angabe zur Art des Trägers eindeutig erkennbar ist. 
Hinweis: 
Die im Erhebungsbogen zur Statistik angegebene dreistellige Position für den Kreis der 
auskunftgebenden Stelle setzt sich im Gemeindeleitband GV100 zusammen aus einer Stelle zum 
Regierungsbezirk sowie zwei Stellen zum Kreis. 

Angaben zum Träger 
Art des Trägers (örtlich/überörtlich) 1 Bei den Angaben zur Art des Trägers ist zwischen den örtlichen und überörtlichen Trägern zu 

unterscheiden. 
 
Örtlicher Träger: Örtliche Träger sind die kreisfreien Städte und die (Land-) Kreise. Werden von den 
Landkreisen kreisangehörige Gemeinden oder Gemeindeverbände zur Durchführung von Aufgaben 
nach dem SGB XII herangezogen, dann ist von diesen ebenfalls „Örtlicher Träger“ anzugeben. 
 
Überörtlicher Träger: Überörtliche Träger sind entweder die Länder selbst oder höhere 
Kommunalbehörden (z. B. Landeswohlfahrtsverbände, Landschaftsverbände, Bezirke). Werden von 
den überörtlichen Trägern örtliche Träger sowie diesen zugehörige Gemeinden und 
Gemeindeverbände zur Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII herangezogen, dann ist von 
diesen ebenfalls „Überörtlicher Träger“ anzugeben. 

 
Ausgaben/Auszahlungen für Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII 

Die Ausgaben/Auszahlungen für Leistungen außerhalb von Einrichtungen stellen die Summe der Beträge dar, die an Leistungsberechtigte ausgezahlt 
werden, die nicht in einer Einrichtung leben bzw. nicht in einer Einrichtung übernachten. Dazu gehören alle Empfänger/-innen von Hilfe zum 
Lebensunterhalt, die einen eigenen Haushalt führen bzw. Angehörige eines Haushalts sind. Auch wenn beispielsweise ein Empfänger/eine Empfängerin 
in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet, aber zu Hause (z.B. in der eigenen Wohnung oder bei der Familie) übernachtet, zählen die 
Ausgaben/Auszahlungen für den Leistungsberechtigten/die Leistungsberechtigte zu den Ausgaben/Auszahlungen für Hilfe zum Lebensunterhalt 
außerhalb von Einrichtungen. 
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Die Ausgaben/Auszahlungen für Leistungen in Einrichtungen stellen die Summe der Zahlungen dar, die Leistungsberechtigten zufließen, die in einer 
Einrichtung voraussichtlich längerfristig stationär untergebracht sind. Dies ist beispielsweise bei Leistungsberechtigten der Fall, die in Alters- oder 
Pflegeheimen wohnen. 

Merkmalsname St.  Beschreibung 
Hilfe zum Lebensunterhalt  
(Drittes Kapitel SGB XII) 

20 Produkt: 3111 
Unterabschnitt: 410 
Einzubeziehen ist hier nur die reine Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII 
(§§ 27 bis 40 SGB XII); hierzu zählen auch die einmaligen Leistungen nach § 31 SGB XII. 

Laufende Leistungen 20 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt sind vor allem die nach Regelbedarfsstufen (Anlage zu 
§ 28 SGB XII) bemessenen Geldleistungen (Regelsatz), Mehrbedarfszuschläge (§ 30 SGB XII), 
Leistungen für Bedarfe der Bildung und Teilhabe (§ 34 SGB XII) und Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung (§ 35 SGB XII). Die Hilfe muss als regelmäßig vorgesehen sein, jedoch kommt es auf die 
Dauer der Gewährung nicht an. 
So ist z. B. auch die zunächst als regelmäßig vorgesehene, aber bereits nach einem Monat wieder 
eingestellte Hilfe eine laufende Leistung. Auch gemäß §§ 37, 37a und 38 SGB XII darlehensweise 
gewährte Geldleistungen sind laufende Leistungen zum Lebensunterhalt; gemäß § 36 SGB XII 
gewährte sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft können ebenfalls laufende Leistungen sein. 
Zu den laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt zählen auch die laufend gewährten Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32 SGB XII) sowie zur Alterssicherung (§ 33 SGB XII). 
Die monatlichen Sofortzuschläge in Höhe von 20 Euro nach § 145 SGB XII für leistungsberechtigte 
Minderjährige, die Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII beziehen und einen Anspruch auf 
Regelbedarfsstufe 4, 5 oder 6 haben, sind ebenfalls hier unter den laufenden Leistungen zum 
Lebensunterhalt zu erfassen. 

Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 
Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt (§ 31 SGB XII) können als eigenständige Geld- oder 
Sachleistungen oder zusätzlich zur laufenden Hilfe gewährt werden. 
Gemäß § 31 Absatz 1 SGB XII können einmalige Leistungen gewährt werden für 

- Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, 
- Erstausstattungen für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt, 

Einmalige Leistungen an Empfänger 
laufender Leistungen 

20 

Einmalige Leistungen an sonstige 
Leistungsberechtigte 

20 
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Merkmalsname St.  Beschreibung 
- die Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von 

therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten. 

Da es sich dabei um eine abschließende Aufzählung handelt, ist eine Verbuchung anderer Leistungen 
als der hier genannten unter den einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt ausgeschlossen. 
Es wird bei der Erfassung der Ausgaben/Auszahlungen für einmalige Leistungen differenziert nach 
„Einmaligen Leistungen an Empfänger laufender Leistungen“ und „Einmalige Leistungen an sonstige 
Leistungsberechtigte“. 

 

Ausgaben/Auszahlungen für Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII 

Nachgewiesen werden die Ausgaben/Auszahlungen für die einzelnen Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel des SGB XII (§§ 47 bis 52 und 61 
bis 74 SGB XII). Die verschiedenen Leistungsarten sind bei der Meldung zur Statistik grundsätzlich zu unterscheiden. Dies gilt auch in den Fällen, in denen 
der überörtliche Träger gemäß § 97 Absatz 3 SGB XII gleichzeitig für verschiedene Leistungen sachlich zuständig ist.  

Die statistisch zu erfassenden Daten über die Ausgaben/Auszahlungen für die einzelnen (Haupt-)Leistungsarten nach dem Fünften bis Neunten Kapitel 
des SGB XII korrespondieren mit den gesetzlichen Vorschriften zur Gewährung der jeweiligen (Unter-)Leistungsarten. Detaillierte Erläuterungen hierzu 
sind daher nur zu einem Teil von Erhebungsmerkmalen angegeben. 

Ausgaben/Auszahlungen in und außerhalb von Einrichtungen 

Die Sozialhilfe nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen umfasst die Leistungen, die weder zum Zwecke der 
Unterbringung und Vollpflege der Leistungsberechtigten in einer Einrichtung noch zur Betreuung in einer teilstationären Einrichtung oder im 
Zusammenhang mit teilstationärer Betreuung gewährt werden. 
Die Sozialhilfe nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII in Einrichtungen umfasst die Leistungen durch Unterbringung oder durch Betreuung in 
Einrichtungen, wenn dabei Vollpflege über Tag und Nacht oder teilstationäre Betreuung gewährt wird. Nachgewiesen werden die Kosten der Pflege bzw. 
der Betreuung, soweit die Beträge von den Sozialhilfeträgern gezahlt werden. Zu den Ausgaben/Auszahlungen zählen alle Aufwendungen, die im 
Zusammenhang mit dem Aufenthalt in Einrichtungen entstehen.  
Entscheidend für die Zuordnung als Ausgaben/Auszahlungen in oder außerhalb von Einrichtungen ist der Ort, an dem die Leistung erbracht wird. Somit 
sind ambulante Behandlungen von voll- oder teilstationär untergebrachten Leistungsberechtigten, die außerhalb der Einrichtung erfolgen, auch als 
Ausgaben/Auszahlungen außerhalb von Einrichtungen zu verbuchen. 
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Einrichtungen zur teilstationären Betreuung sind insbesondere Tag- und Nachtkliniken, Übernachtungsstätten und dgl., in denen die Leistungsempfänger 
für einen nicht unwesentlichen Teil des Tages oder der Nacht oder für einen anderweitig abgegrenzten Zeitraum Aufnahme finden. 

Transportkosten 

Transportkosten sind unter der Leistung zu verbuchen, zu deren Zweck der Transport durchgeführt wurde. 
 
 
Ausgaben/Auszahlungen für Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII) 

Merkmalsname St.  Beschreibung 
Hilfen zur Gesundheit  
(Fünftes Kapitel SGB XII) 

20 Produkt: 3114 
Unterabschnitt: 413 

Vorbeugende Gesundheitshilfe  
(§ 47 SGB XII) 

20 Unter Aufwendungen für Hilfen zur Gesundheit fallen die Aufwendungen für  

- vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII),  
- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII),  
- Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII),  
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) sowie für die  
- Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII).  

Eine Eintragung soll hier nur erfolgen, wenn die Leistung/Aufwendung unmittelbar vom 
Sozialhilfeträger erbracht wurde. 
Die Aufwendungen der Sozialhilfeträger für die Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme 
der Krankenbehandlung gemäß § 264 Absatz 7 SGB V sind gesondert zu erfassen. 
Dabei ist darauf zu achten, dass die angegebenen Beträge nicht die Aufwendungen für die 
Verwaltungskosten der Krankenkasse umfassen. Auch die Kosten für die Ausstellung einer 
Versichertenkarte sind nicht in die Aufwendungen mit einzubeziehen. Bei dieser Ausgabenposition 
erfolgt keine weitere Untergliederung. 

Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) 20 
Hilfe zur Familienplanung  
(§ 49 SGB XII) 

20 

Hilfe bei Schwangerschaft und 
Mutterschaft (§ 50 SGB XII) 

20 

Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) 20 
Erstattungen an Krankenkassen für die 
Übernahme der Krankenbehandlung nach 
§ 264 Absatz 7 SGB V 

10 
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Ausgaben/Auszahlungen für Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) 

Merkmalsname St.  Beschreibung 
Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) 20 Produkt: 3112 

Unterabschnitt: 411 
Anspruch auf Hilfe zur Pflege haben Personen, die pflegebedürftig im Sinne des § 61a SGB XII sind, 
soweit ihnen und ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern nicht zuzumuten ist, 
dass sie die für die Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den 
Vorschriften des Elften Kapitels SGB XII aufbringen. Sind die Personen minderjährig und 
unverheiratet, so sind auch das Einkommen und Vermögen ihrer Eltern oder eines Elternteils zu 
berücksichtigen. 
Pflegebedürftig nach § 61a SGB XII sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen 
der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. 
Pflegebedürftige Personen in diesem Sinne können körperliche, kognitive oder psychische 
Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht 
selbständig kompensieren oder bewältigen. Die für die Beurteilung der Beeinträchtigungen der 
Selbständigkeit oder Fähigkeiten maßgebenden Kriterien sind in § 61a Absatz 2 SGB XII geregelt. 
Für die Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege sind pflegebedürftige Personen entsprechend 
dem im Begutachtungsverfahren nach § 62 SGB XII ermittelten Gesamtpunkten in einen der Schwere 
der Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten entsprechenden Pflegegrad nach 
§ 61b Absatz 1 SGB XII einzuordnen. Für pflegebedürftige Kinder über 18 Monaten gelten die 
Pflegegrade nach § 61c SGB XII.  
Die einzelnen Leistungen der Hilfe zur Pflege sind in § 63 SGB XII aufgeführt und im Einzelnen in den 
§§ 64a bis 66 SGB XII geregelt.  
Leistungen der Hilfe zur Pflege werden gemäß § 63 Absatz 3 SGB XII auf Antrag auch als Teil eines 
Persönlichen Budgets ausgeführt.  
Hilfe zur Pflege wird nicht erbracht, soweit Pflegebedürftige gleichartige Leistungen nach anderen 
Rechtsvorschriften erhalten (§ 63b SGB XII). Soweit häusliche Pflege ausreicht, soll der Träger der 
Sozialhilfe nach § 64 SGB XII daraufhin wirken, dass die häusliche Pflege durch Personen, die dem 
Pflegebedürftigen nahestehen, oder als Nachbarschaftshilfe übernommen wird. 
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Merkmalsname St.  Beschreibung 
Hinweise: 

- In der Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe sind Ausgaben von Personen für 
Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel SGB XII – neben der Überposition 
für die Hilfe zur Pflege – grundsätzlich in den jeweiligen Einzelpositionen/-leistungen (ggf. 
nach Pflegegrad) statistisch zu erfassen. Ausschließlich im Falle einer weiterhin noch nicht 
erfolgten Zuordnung eines Pflegegrades im Rahmen der Übergangsregelung für 
Pflegebedürftige aus Anlass des Dritten Pflegestärkungsgesetzes nach § 138 SGB XII (und 
damit einhergehend einer nicht möglichen Zuordnung der Leistungen auf die folgenden nach 
Pflegegrad differenzierten Einzelpositionen) sind Ausgaben und Einnahmen von Leistungen 
für Personen ohne zugeordneten Pflegegrad lediglich in der Überposition "Hilfe zur Pflege" zu 
erfassen. Dies gilt auch für Personen, die im Rahmen der Besitzstandsregelung nach Art. 51 
PflegeVG Hilfe zur Pflege erhalten und denen kein Pflegegrad zugeordnet ist. 

- Investitionskosten nach dem SGB XI, die im Rahmen der Leistungsgewährung der Hilfe zur 
Pflege in die Bedarfsberechnung einbezogen und vom Träger der Sozialhilfe übernommen 
werden, sind bei der Erfassung der Ausgaben für Hilfe zur Pflege unter dem jeweils relevanten 
Erhebungsmerkmal (insbesondere der stationären Pflege nach § 65 SGB XII) zu 
berücksichtigen.  

Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Die Ausgaben/Auszahlungen folgender Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel 
SGB XII sind differenziert nach den in § 61b SGB XII geregelten Pflegegraden zu erfassen: 

- Pflegegeld (§ 64a SGB XII),  
- häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) 
- Entlastungsbetrag bei den Pflegegraden 2, 3, 4 und 5 (§ 64i SGB XII) 
- Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) 

 
Da die genannten Leistungen ausschließlich Personen mit Pflegegrad 2, 3, 4 oder 5 gewährt werden, 
ist der Pflegegrad 1 hier nicht zu berücksichtigen. Eine differenzierte Erfassung des Pflegegrades 1 
erfolgt lediglich beim Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 nach § 66 SGB XII. 
Die übrigen Leistungen der Hilfe zur Pflege sind ohne Differenzierung nach Pflegegraden zu erfassen. 

   Pflegegrad 2 10 
   Pflegegrad 3 10 
   Pflegegrad 4 10 
   Pflegegrad 5 10 
Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) 
   Pflegegrad 2 10 
   Pflegegrad 3 10 
   Pflegegrad 4 10 
   Pflegegrad 5 10 
Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) 10 
Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) 10 
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Merkmalsname St.  Beschreibung 
Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) 

10 Die Erfassung der teilstationären, Kurzzeit- und stationären Pflege erfolgt ausschließlich für 
Ausgaben in Einrichtungen.  
 
Der Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 nach § 66 SGB XII ist sowohl außerhalb als auch in 
Einrichtungen möglich. Letzteres trifft gemäß § 66 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe d SGB XII bei 
Inanspruchnahme von Leistungen zur teilstationären Pflege im Sinne des § 64g SGB XII zu. 
Auch für die Leistungen für digitale Pflegeanwendungen nach § 64j SGB XII und die Leistungen zur 
ergänzenden Unterstützung bei Nutzung von digitalen Pflegeanwendungen nach § 64k SGB XII ist 
eine Erfassung sowohl außerhalb als auch in Einrichtungen möglich. 
 
Alle weiteren Ausgabepositionen nach dem Siebten Kapitel SGB XII sind ausschließlich außerhalb 
von Einrichtungen zu erfassen. 
Die Ausgabenposition für die Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) dient zusätzlich als Auffangposition 
für die Erfassung von Leistungen in Form eines Persönlichen Budgets nach § 63 Absatz 3 SGB XII, die 
nicht direkt den jeweiligen Ausgabenpositionen zugeordnet werden können. 
 
Teilstationäre Pflege (für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5) ist gegeben, wenn die 
Pflege in einer Einrichtung der Tages- oder Nachtpflege erbracht wird und die häusliche Pflege nicht 
in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder die teilstationäre Pflege zur Ergänzung 
oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist. Der Anspruch auf teilstationäre Pflege umfasst 
auch die notwendige Beförderung des Pflegebedürftigen von der Wohnung zur Einrichtung der Tages- 
oder Nachtpflege und zurück.  
 
Kurzzeitpflege (für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5) liegt vor, soweit die häusliche 
Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die 
teilstationäre Pflege nach § 64g SGB XII nicht ausreicht und deshalb Pflege (übergangsweise) in einer 
stationären Einrichtung erbracht wird.  
Wenn die Pflege in einer zur Kurzzeitpflege zugelassenen Pflegeeinrichtung nach den §§ 71 und 72 
des SGB XI nicht möglich ist oder nicht zumutbar erscheint, kann die Kurzzeitpflege auch durch 

Andere Leistungen 
   Aufwendungen für die Beiträge  
   einer Pflegeperson/besonderen  
   Pflegekraft für eine angemessene  
   Alterssicherung (§ 64f Absatz 1 SGB XII) 

10 

   Beratungskosten für die    
   Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII) 

10 

   Kostenübernahme für das  
   Arbeitgebermodell  
   (§ 64f Absatz 3 SGB XII) 

10 

Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1  
(§ 66 SGB XII) 

20 

Digitale Pflegeanwendungen  
(§ 64j SGB XII) 

20 

Ergänzende Unterstützung bei Nutzung 
von digitalen Pflegeanwendungen 
(§ 64k SGB XII) 

20 

Entlastungsbetrag bei den Pflegegraden 2, 3, 4 
und 5 (§ 64i SGB XII) 
   Pflegegrad 2 10 
   Pflegegrad 3 10 
   Pflegegrad 4 10 
   Pflegegrad 5 10 
Teilstationäre Pflege (Tages- oder 
Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) 

10 

Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) 10 
Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) 
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Merkmalsname St.  Beschreibung 
   Pflegegrad 2 10 geeignete Erbringer von Leistungen nach Teil 2 des SGB IX oder in geeigneten Einrichtungen, die nicht 

als Kurzzeitpflege zugelassen sind, erbracht werden. 
Ist während einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation für eine Pflegeperson 
eine gleichzeitige Unterbringung und Pflege der Pflegebedürftigen erforderlich, kann Kurzzeitpflege 
auch in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach § 107 Absatz 2 SGB V erbracht werden. 
 
Stationäre Pflege (für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5) liegt vor, wenn häusliche oder 
teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht 
kommt und deshalb die Pflege in einer vollstationären Einrichtung erbracht wird. Hierzu zählen 
insbesondere Anstalten oder Heime, in denen die Unterbringung, Betreuung und Pflege über Tag und 
Nacht gewährt wird.  

   Pflegegrad 3 10 
   Pflegegrad 4 10 
   Pflegegrad 5 10 
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Ausgaben/Auszahlungen für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achtes und Neuntes Kapitel SGB XII) 

Merkmalsname St.  Beschreibung 
Hilfe zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten  
(Achtes und Neuntes Kapitel SGB XII) 

20 Produkt: 3115 
Unterabschnitt: 414 

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) 

20 Hier sind Ausgaben/Auszahlungen für alle Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten nach §§ 67 bis 73 SGB XII zu erfassen.  
 
 
 
 
Geldleistungen für Hilfen in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII können als Beihilfe oder 
Darlehen gewährt werden.  

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 
(§ 70 SGB XII) 

20 

Altenhilfe (§ 71 SGB XII) 20 
Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) 20 
Hilfe in sonstigen Lebenslagen  
(§ 73 SGB XII) 

20 

Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) 10 
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Erhebungsmerkmale Einnahmen/Einzahlungen 

Merkmalsname St.  Beschreibung 
Bogenart 1 Bogenart 2 = Einnahmen/Einzahlungen 
Regionalschlüssel der auskunftgebenden Stelle 
BerichtseinheitID (Land) 2 Siehe die entsprechende Erläuterung zum Regionalschlüssel der auskunftgebenden Stelle bei den 

Ausgaben/Auszahlungen. BerichtseinheitID (Regierungsbezirk) 1 
BerichtseinheitID (Kreis) 2 
BerichtseinheitID (Gemeinde) 3 
Angaben zum Träger 
Art des Trägers (örtlich/überörtlich) 1 Siehe die entsprechende Erläuterung zur Art des Trägers bei den Ausgaben/Auszahlungen. 

 
Die Einnahmen/Einzahlungen der Sozialhilfe werden für die (Haupt-)Leistungsarten nachgewiesen. Andere Einnahmen/Einzahlungen der Sozialhilfeträger, 
wie Geldbußen, Spenden, Lottoüberschüsse usw. sind nicht in die Statistik aufzunehmen. Hinsichtlich der Abgrenzung der einzelnen Leistungsarten gelten 
die Ausführungen bzgl. der Ausgaben/Auszahlungen. Falls bei Bezug von Leistungen von zwei oder mehr Leistungsarten die Einnahmen/Einzahlungen 
nicht eindeutig einer Leistungsart zugeordnet werden können, ist die Verteilung auf die Hilfearten proportional zur Höhe der erbrachten Leistungen zu 
schätzen. 
 
Für die einzelnen Hilfearten gelten die gleichen Produkt- und Unterabschnittsnummern wie bei den Ausgaben/Auszahlungen:  

Art der Hilfe Produkt Unterabschnitt 
Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII) 3111 410 
Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII) 
inkl. Erstattungen von Krankenkassen 

3114 413 

Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) 3112 411 
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen 
(Achtes und Neuntes Kapitel SGB XII) 

3115 414 

  



Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Fachinformation zur Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe vom 02.12.2022, Version 8 19 

Merkmalsname Beschreibung 
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, 
Kostenersatz  

Hierunter fallen die Zahlungen des Leistungsberechtigten selbst sowie des in § 19 SGB XII beschriebenen 
Personenkreises, der ggf. zu Kostenbeiträgen bzw. Aufwendungsersatz verpflichtet ist. 
Aufwendungsersatz ist gemäß § 19 Absatz 5 SGB XII zu leisten, ferner können unter den Voraussetzungen des 
§ 92 SGB XII Kostenbeiträge verlangt werden. Evtl. Kostenbeiträge zu den Leistungen der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII sind in der Statistik nicht zu erfassen. 
Kostenersatz ist gemäß § 103 SGB XII bei schuldhaftem Verhalten zu leisten sowie gemäß § 102 SGB XII durch 
die Erben eines Leistungsberechtigten oder seines Ehegatten. 

  Übergeleitete Ansprüche und    
  übergeleitete Unterhaltsansprüche  
  gegen bürgerlich-rechtlich  
  Unterhaltsverpflichtete 

Hier sind Einnahmen/Einzahlungen der Sozialhilfeträger gemäß §§ 93, 94 SGB XII einzutragen, die aus einem 
Übergang von Ansprüchen gegen Dritte resultieren. Zivilrechtliche Unterhaltsansprüche bestehen vor allem 
gegen Ehegatten, auch getrennt lebende und geschiedene, gegen Verwandte in gerader Linie wie Kinder und 
Eltern sowie gegen eingetragene Lebenspartner. Ansprüche gegen Dritte können beispielsweise Ansprüche 
gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X), z.B. Gehaltsansprüche oder Ansprüche auf betriebliche Altersversorgung 
und gegen Schadensersatzpflichtige (§ 116 SGB X) sein. Auch übergeleitete Ansprüche, die die Rückforderung 
einer Schenkung betreffen, sind unter dieser Position zu verbuchen. Dabei sind nur tatsächlich übergegangene 
Leistungen zu erfassen. 
Sofern lediglich die Ansprüche geltend gemacht wurden, aber noch keine echten Einnahmen vorliegen, sind 
hierüber keine Angaben zu machen. 
Die Ansprüche sind bei den Einnahmen nur statistisch zu erfassen, wenn sie nicht bereits bei der Berechnung 
des Nettobedarfs berücksichtigt worden sind. 

  Leistungen von   
  Sozialleistungsträgern 

Hier sind die Einnahmen/Einzahlungen gemäß §§ 102 ff. SGB X und § 292 Absatz 3 bis 5 LAG, § 48 Absatz 1 
Satz 2 SGB I nachzuweisen. Dabei sind auch Leistungen der Sozialleistungsträger, die durch einen 
Rechtsanspruch des einzelnen Leistungsberechtigten begründet sind (z.B. Altersrenten) hier und nicht unter 
„Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz“ aufzuführen. Zudem sind sonstige übergeleitete 
Unterhaltsansprüche, die von anderen Sozialleistungsträgern (als den in § 12 SGB I genannten) erbracht 
werden, hier und nicht unter „Sonstige Ersatzleistungen“ zu verbuchen. 
Wird einem Leistungsberechtigten Hilfe zum Lebensunterhalt als Darlehen gewährt (§§ 37, 37a bzw. 38 
SGB XII) und wird dieses Darlehen letztendlich von einem Sozialleistungsträger (z.B. der Bundesagentur für 
Arbeit) zurückgezahlt, weil die Sozialhilfe (z.B. für ausstehendes Arbeitslosengeld) in Vorleistung getreten ist, 
dann ist diese Rückzahlung hier anzugeben und nicht unter der Position „Rückzahlung gewährter Hilfen“. 
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Merkmalsname Beschreibung 
Die genannten Leistungen sind bei den Einnahmen/Einzahlungen nur statistisch zu erfassen, wenn sie nicht 
bereits bei der Berechnung des Nettobedarfs berücksichtigt worden sind. 
Der „Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Absatz 7 SGB V“ 
hinsichtlich der Ausgaben/Auszahlungen steht keine gesonderte Position bei den Einnahmen/Einzahlungen 
gegenüber. Sofern sich hier Einnahmen/Einzahlungen ergeben (z.B. Rückerstattung der Krankenkassen an den 
Sozialhilfeträger aufgrund zu viel gezahlter Beträge), sind diese als Einnahmen/Einzahlungen der „Hilfen zur 
Gesundheit“ zu erfassen. 

  Sonstige Ersatzleistungen Hier sind alle Leistungen Dritter an die Träger des SGB XII zu erfassen, die nicht unter die anderen Kategorien 
fallen. Nicht nachzuweisen ist die 25-prozentige Erstattung des Lastenausgleichs als Einnahme aus der 
Krankenversicherung der Unterhaltshilfeempfänger gemäß § 276 LAG. 

Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung 
und Zinsen von Darlehen) 

Es handelt sich insbesondere um Tilgung und Zinsen von Darlehen gemäß §§ 37, 37a, 38 und 91 SGB XII. 
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Anlage: Änderungshistorie 
 
In Version 8 vom 02.12.2022 (ab Berichtsjahr 2023) gegenüber Version 7 vom 22.12.2021 (Berichtsjahr 2022) 
 

- Abgrenzung des Erhebungsbereichs (Entfernung der Investitionskosten aus den nicht zu erfassenden Ausgaben; S. 4) 
- Hinweis auf die PL-Spezifikationen in der Erhebungsdatenbank (S. 7) 
- Hilfe zum Lebensunterhalt – Laufende Leistungen (S. 10) 
- Hilfe zur Pflege (Hinweis zur Erfassung von Investitionskosten; S. 13/14) 
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Statistik der Empfänger von Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 
ab Berichtsjahr 2023

Zur Beachtung: Die Erfassung des besonderen Mehrbedarfs nach § 30 Absatz 10 SGB XII. ist im Berichtsjahr 2023 lediglich für die Statistik der 
Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12.2023 vorzunehmen. Die Erfassung dieses Mehrbedarfs in der Statistik der Empfänger von 
Hilfe zum Lebensunterhalt – Zu und Abgänge erfolgt erst ab dem 1. Berichtsquartal 2024.

Die Unterlage dient ausschließlich als Übersicht der zu übermittelnden Erhebungsmerkmale und Merkmalsausprägungen sowie der jeweiligen 
Position und Anzahl der entsprechenden Satzstellen. Die Übermittlung der Daten ist gemäß den detaillierten Erläuterungen in der Fachinformation 
vorzunehmen.

    Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Art der Meldung Satzstellen

Beginn der Leistungserbringung
Bitte Seite 1 bis 4 des Fragebogens ausfüllen. 1 1

Ende der Leistungserbringung bzw. Änderung 
in der Zusammensetzung der Personenge-
meinschaft 
Bitte Seite 1 bis 5 des Fragebogens ausfüllen. 1 2

Bestandserhebung am 31. Dezember
Bitte Seite 1 bis 4 des Fragebogens ausfüllen. 1 3

Allgemeine Angaben
Auskunftgebende Stelle 2-9        

Land         Kreis        Gemeinde

Kennnummer der/des Leistungsberechtigten 10-20

Art des Trägers
Örtlich 21 1

Überörtlich 21 2

22   Satzart

Wohnort der Personengemeinschaft für die 
eine gemeinsame Bedarfsberechnung erfolgt 23-33

             
Land         Kreis        Gemeinde   Gemeindeteil (freiwillige Angabe)

Merkmale der Leistungsberechtigten/
des Leistungsberechtigten

1.Person 2.Person 3.Person 4.Person

Regelbedarfsstufe,
Eintrag gemäß Schlüssel A,
siehe separate Unterlage 34

Geschlecht
Eintrag gemäß Schlüssel B,
siehe separate Unterlage 35

Geburtsmonat/Geburtsjahr 36-41

Monat  Jahr Monat  Jahr Monat   Jahr Monat  Jahr

Staatsangehörigkeit
Eintrag gemäß Schlüssel D,
siehe separate Unterlage 42-44

1
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Merkmale der Leistungsberechtigten/
des Leistungsberechtigten

1.Person 2.Person 3.Person 4.Person

Aufenthaltsrechtlicher Status,
Eintrag gemäß Schlüssel C,
siehe separate Unterlage 45

In Deutschland lebend seit Geburt 46 1      2 1      2 1      2 1      2

Ja                Nein Ja                Nein Ja                Nein Ja                Nein

Falls nicht von Geburt an Jahr des Zuzugs 47-50

Inhaber eines Vertriebenenausweises
(§§ 1 bis 3 BVFG) oder einer Spätaussiedler-
bescheinigung (§ 4 BVFG) 51 1      2 1      2 1      2 1      2

Ja                Nein Ja                Nein Ja                Nein Ja                Nein

Folgende zwei Fragen sind nur für Personen 
im Alter ab 15 Jahren bis zur Altersgrenze 
auszufüllen.

Beschäftigung 52 1      2 1      2 1      2 1      2

Ja                Nein Ja                Nein Ja                Nein Ja                Nein

Einschränkung der Leistung
nach § 39a SGB XII 53 1      2 1      2 1      2 1      2

Ja                Nein Ja                Nein Ja                Nein Ja                Nein

Merkmale der Leistungsberechtigten/
des Leistungsberechtigten

1.Person 2.Person 3.Person 4.Person

Volle Euro

Regelsatz im Berichtsmonat
(§ 27a Absatz 3 SGB XII) 54-57

Notwendiger Lebensunterhalt in
Einrichtungen im Berichtsmonat
(§ 27b SGB XII) 58-61

Mehrbedarf im Berichtsmonat
(§ 30 SGB XII)

für Personen, die entweder die Alters-
grenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII erreicht 
haben oder die die Altersgrenze noch nicht 
erreicht haben und voll erwerbsgemindert 
sind und die Feststellung des Merkzei-
chens „G“ nach § 152 Absatz 4 oder
Absatz 5 SGB IX nachweisen (17 % der 
maßgebenden Regelbedarfsstufe nach 
§ 30 Absatz 1 SGB XII) 62-65

für werdende Mütter nach der 12. Schwan-
gerschaftswoche (17 % maßgebenden 
Regelbedarfsstufe nach § 30 Absatz 2 
SGB XII) 66-69

für Alleinerziehende mit einem Kind 
unter 7 oder zwei oder drei Kindern 
unter 16 Jahren (36 % der Regelbedarfs-
stufe 1 nach § 30 Absatz 3 Nummer 1 
SGB XII) 70-73
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Merkmale der Leistungsberechtigten/
des Leistungsberechtigten

1.Person 2.Person 3.Person 4.Person

Volle Euro

für Alleinerziehende, sofern die Vorausset-
zungen nach § 30 Absatz 3 Nummer 1 
SGB XII nicht vorliegen (12 % der Regelbe-
darfsstufe 1 je minderjährigem Kind nach 
§ 30 Absatz 3 Nummer 2 SGB XII) 74-77

für Leistungsberechtigte mit Behinderun-
gen, denen Hilfen zur Schulbildung oder 
Hilfen zur schulischen oder hochschuli-
schen Ausbildung nach § 112 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 SGB IX geleistet wird 
(35 % der maßgebenden Regelbedarfsstufe 
nach § 30 Absatz 4 i.V.m. § 42b Absatz 3 
SGB XII) 78-81

für kostenaufwändige Ernährung in 
angemessener Höhe 
(§ 30 Absatz 5 SGB XII) 82-85

für dezentrale Warmwassererzeugung
(§ 30 Absatz 7 SGB XII) 86-89

für Mehraufwendungen bei gemeinschaftli-
cher Mittagsverpflegung
(§ 30 Absatz 8 i.V.m. § 42b Absatz 2 
SGB XII) 90-93

für Aufwendungen zur Anschaffung oder 
Ausleihe von Schulbüchern oder gleich-
stehenden Arbeitsheften
(§ 30 Absatz 9 SGB XII) 130-133

besonderer Mehrbedarf
(§ 30 Absatz 10 SGB XII) 134-137

Einmalige Bedarfe
im Berichtsmonat (§ 31 SGB XII) 94-97

Bedarfe für die Kranken- und die Pflegeversi-
cherung
im Berichtsmonat (§ 32 SGB XII) 98-101

Bedarfe für die Vorsorge
im Berichtsmonat (§ 33 SGB XII) 102-105

Bedarfe für Unterkunft und Heizung
im Berichtsmonat (§ 35 SGB XII) 106-109

Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft 
im Berichtsmonat (§ 36 SGB XII) 110-113

Ergänzende Darlehen
im Berichtsmonat (§ 37 SGB XII) 114-117

Darlehen bei vorübergehender Notlage 
im Berichtsmonat (§ 38 SGB XII) 118-121
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Zusätzlicher Barbetrag 
im Berichtsmonat (§ 133a SGB XII) 122-125

Darlehen bei am Monatsende
fälligen Einkünften
im Berichtsmonat (§ 37a SGB XII) 126-129
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Angaben für die Personengemeinschaft für die eine gemeinsame Bedarfsrechnung erfolgt

22   Satzart
Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) wird 
gewährt

Außerhalb von Einrichtungen 23 1

In Einrichtungen 23 2

Beginn der HLU gem. SGB XII an die Personen-
gemeinschaft in der auf den vorherigen Sei-
ten angegebenen Zusammensetzung 24-29

Monat    Jahr

Beginn der längsten ununterbrochenen 
Gewährung von HLU nach BSHG oder SGB XII
für mindestens ein Mitglied der Personenge-
meinschaft 30-35

Monat    Jahr

Nettobedarf der Personengemeinschaft im 
Berichtsmonat in vollen Euro 36-39

Zahl aller Haushaltsmitglieder 40-41

Zahl aller Leistungsberechtigten im Haushalt 42-43

Im Berichtsmonat angerechnetes Einkom-
men und übergegangene Ansprüche

Kein Einkommen 44 1
Volle Euro

Erwerbseinkommen 45-48

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 49-52

Leistungen der gesetzlichen Unfall-, 
Renten- und Handwerkerversicherung 
sowie der Alterssicherung der Landwirte

Rente wegen Erwerbsminderung 53-56

Altersrente 57-60

Hinterbliebenenrente 61-64

Versorgungsbezüge 65-68

Rente aus privater Vorsorge 69-72

Rente aus betrieblicher Altersversorgung 73-76

Private Unterhaltsleistungen 77-80

Öffentlich-rechtliche Leistungen für Kinder 81-84

Einkünfte nach dem 
Bundesversorgungsgesetz (BVG) 85-88

Sonstige Einkünfte 89-92

2
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Zusätzliche Angaben bei Beendigung der Leistungserbringung oder bei Änderungen in der 
Zusammensetzung der Personengemeinschaft für die eine gemeinsame erfolgt

Die Zusammensetzung der Personengemein-
schaft hat sich geändert ab 93-98 Ende der Befragung.

Monat    Jahr

Bei Beendigung der Leistungserbringung bit-
ten wir Sie um folgende Angaben.

Erster Monat, in dem keine Hilfe zum 
Lebensunterhalt mehr geleistet wird 99-104

Monat    Jahr

Grund der Einstellung der Leistungs-gewäh-
rung
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

Tod einer Leistungsberechtigten/
eines Leistungsberechtigen 105-106 01

Ausreichendes Einkommen wegen 
Eheschließung bzw. Gründung einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft einer Leis-
tungsberechtigten/eines Leistungsberech-
tigten 02

Erstaufnahme einer Erwerbstätigkeit 03

Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit 04

Gewährung oder Erhöhung anderer staatli-
che Leistungen (z.B. Rente, Kindergeld) 06

Erstmaliger Erhalt oder Erhöhung privater 
Unterstützungszahlungen 07

Wechsel des Wohnortes innerhalb des 
Bundesgebietes 08

Wechsel des Wohnortes nach außerhalb 
des Bundesgebietes 09

Wechsel der Zuständigkeit 10

Wechsel in die Zuständigkeit des Leis-
tungsträgers des SGB II 11

Gewährung von Leistungen nach dem 
4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung) 12

Nicht mehr erschienen 13

Sonstige (hier nicht aufgeführte) Gründe 14
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Statistik der Empfänger von Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 

Schlüsselverzeichnisse

Europa

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

000 deutsch................................ Deutschland

121 albanisch ............................. Albanien

123 andorranisch........................ Andorra

169 belarussisch......................... Belarus

124 belgisch ............................... Belgien

122 bosnisch-herzegowinisch..... Bosnien und Herzegowina 

168 britisch................................. Vereinigtes Königreich

185 britisch (BOTC)..................... Britische Überseegebiete 

125 bulgarisch ............................ Bulgarien

126 dänisch ................................ Dänemark

127 estnisch ............................... Estland

128 finnisch ................................ Finnland

129 französisch........................... Frankreich

134 griechisch............................. Griechenland

135 irisch .................................... Irland

136 isländisch ............................ Island

137 italienisch ............................ Italien

noch: Europa

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

120 jugoslawisch......................... Jugoslawien

138 jugoslawisch......................... Jugoslawien, Bundesrepublik

150 kosovarisch .......................... Kosovo

130 kroatisch............................... Kroatien

139 lettisch.................................. Lettland

141 liechtensteinisch .................. Liechtenstein

142 litauisch................................ Litauen

143 luxemburgisch ...................... Luxemburg

145 maltesisch ............................ Malta

144 mazedonisch ........................ Mazedonien

146 moldauisch........................... Moldau, Republik

147 monegassisch....................... Monaco

140 montenegrinisch................... Montenegro

148 niederländisch....................... Niederlande 

149 norwegisch ........................... Norwegen

151 österreichisch....................... Österreich 

152 polnisch................................ Polen

153 portugiesisch........................ Portugal

Regelbedarfsstufe 1:
Für jede erwachsene Person, die in einer Wohnung nach 
§ 42a Absatz 2 Satz 2 SGB XII lebt und für die nicht
Regelbedarfsstufe 2 gilt..............................................1

Regelbedarfsstufe 2:
Für jede erwachsene Person, wenn sie 
1. in einer Wohnung nach § 42a Absatz 2 Satz 2 SGB XII 

mit einem Ehegatten oder Lebenspartner oder in ehe-
ähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemein-
schaft mit einem Partner zusammenlebt oder

2. nicht in einer Wohnung lebt, weil ihr allein oder mit 
einer weiteren Person ein persönlicher Wohnraum und 
mit weiteren Personen zusätzliche Räumlichkeiten 
nach § 42a Absatz 2 Satz 3 SGB XII zur gemeinschaft-
lichen Nutzung überlassen sind. ...........................2

Regelbedarfsstufe 3:
Für eine erwachsene Person, deren notwendiger 
Lebensunterhalt sich nach § 27b SGB XII bestimmt. ....3

Regelbedarfsstufe 4:
Für eine Jugendliche oder einen Jugendlichen vom Beginn 
des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. .......4

Regelbedarfsstufe 5:
Für ein Kind vom Beginn des siebten bis zur
Vollendung des 14. Lebensjahres. ..............................5

Regelbedarfsstufe 6:
Für ein Kind bis zur Vollendung des sechsten 
Lebensjahres. ............................................................6

Schlüssel A:  Regelbedarfsstufen Schlüssel B:  Geschlecht

Männlich.......................................................................1

Weiblich .......................................................................2

Divers (§ 22 Absatz 3 PStG) ...........................................3

Ohne Angabe (§ 22 Absatz 3 PStG) ................................7

Schlüssel C: Aufenthaltsrechtlicher Status

Asylberechtigte/Asylberechtigter ..................................1

Kriegs-/Bürgerkriegsflüchtling.......................................2

Sonstige Ausländerin/Sonstiger Ausländer....................3

Schlüssel D der Staatsangehörigkeiten
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noch: Europa
S

ig
n

ie
r-

n
um

m
er

Staatsangehörigkeit Staat

154 rumänisch ............................ Rumänien 

160 russisch ............................... Russische Föderation

156 san-marinesisch................... San Marino

157 schwedisch .......................... Schweden 

158 schweizerisch....................... Schweiz 

170 serbisch ............................... Serbien

133 serbisch ............................... Serbien (einschließlich Kosovo)

155 slowakisch ........................... Slowakei

131 slowenisch........................... Slowenien

159 sowjetisch............................ Sowjetunion

161 spanisch .............................. Spanien

164 tschechisch.......................... Tschechische Republik

162 tschechoslowakisch…… ....... Tschechoslowakei 

163 türkisch................................ Türkei

166 ukrainisch ............................ Ukraine

165 ungarisch ............................. Ungarn

167 vatikanisch........................... Vatikanstadt

132 von Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro

181 zyprisch................................ Zypern

Afrika

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

287 ägyptisch ............................. Ägypten

274 äquatorialguineisch ............. Äquatorialguinea 

225 äthiopisch............................ Äthiopien

221 algerisch .............................. Algerien

223 angolanisch ......................... Angola

229 beninisch ............................. Benin

227 botsuanisch ......................... Botsuana

258 burkinisch............................ Burkina Faso

291 burundisch........................... Burundi

242 cabo-verdisch....................... Cabo Verde

246 der Demokratischen

Republik Kongo.................... Kongo, Demokrat. Republik

230 dschibutisch ........................ Dschibuti

224 eritreisch.............................. Eritrea

281 eswatinisch.......................... Eswatini

236 gabunisch ............................ Gabun

237 gambisch ............................. Gambia

238 ghanaisch ............................ Ghana

259 guinea-bissauisch................ Guinea-Bissau

261 guineisch ............................. Guinea

231 ivorisch ................................ Côte d‘Ivoire

262 kamerunisch ........................ Kamerun

243 kenianisch ........................... Kenia

244 komorisch ............................ Komoren

245 kongolesisch........................ Kongo, Republik

226 lesothisch ............................ Lesotho

noch Afrika

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

247 liberianisch........................... Liberia

248 libysch.................................. Libyen

249 madagassisch....................... Madagaskar

256 malawisch ............................ Malawi

251 malisch................................. Mali

252 marokkanisch....................... Marokko

239 mauretanisch........................ Mauretanien

253 mauritisch............................. Mauritius

254 mosambikanisch .................. Mosambik

267 namibisch............................. Namibia

232 nigerianisch.......................... Nigeria

255 nigrisch................................. Niger

265 ruandisch.............................. Ruanda

257 sambisch.............................. Sambia

268 são-toméisch........................ São Tomé und Principe

269 senegalesisch....................... Senegal

271 seychellisch.......................... Seychellen

272 sierra-leonisch...................... Sierra Leone

233 simbabwisch ........................ Simbabwe

273 somalisch ............................. Somalia

263 südafrikanisch...................... Südafrika

277 sudanesisch ......................... Sudan

276 sudanesisch ......................... Sudan (einschl. Südsudan)

278 südsudanesisch ................... Südsudan

282 tansanisch............................ Tansania

283 togoisch................................ Togo

284 tschadisch ............................ Tschad

285 tunesisch.............................. Tunesien

286 ugandisch............................. Uganda

289 zentralafrikanisch................. Zentralafrikanische Republik

Amerika

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

368 amerikanisch........................ Vereinigte Staaten

320 antiguanisch......................... Antigua und Barbuda

323 argentinisch.......................... Argentinien

324 bahamaisch.......................... Bahamas

322 barbadisch ........................... Barbados

330 belizisch ............................... Belize

326 bolivianisch .......................... Bolivien

327 brasilianisch......................... Brasilien

332 chilenisch ............................. Chile

334 costa-ricanisch ..................... Costa Rica

333 dominicanisch ...................... Dominica

335 dominikanisch...................... Dominikanische Republik

336 ecuadorianisch..................... Ecuador

340 grenadisch............................ Grenada

345 guatemaltekisch ................... Guatemala
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noch Amerika
S

ig
n

ie
r-

n
um

m
er

Staatsangehörigkeit Staat

328 guyanisch............................. Guyana

346 haitianisch ........................... Haiti

347 honduranisch....................... Honduras

355 jamaikanisch........................ Jamaika

348 kanadisch ............................ Kanada

349 kolumbianisch ..................... Kolumbien

351 kubanisch ............................ Kuba

366 lucianisch............................. St. Lucia

353 mexikanisch......................... Mexiko

354 nicaraguanisch..................... Nicaragua

357 panamaisch ......................... Panama

359 paraguayisch........................ Paraguay

361 peruanisch ........................... Peru

337 salvadorianisch.................... El Salvador

364 surinamisch ......................... Suriname

365 uruguayisch ......................... Uruguay

367 venezolanisch ...................... Venezuela

369 vincentisch........................... St. Vincent 

............................................. und die Grenadinen

370 von St. Kitts und Nevis ......... St. Kitts und Nevis

371 von Trinidad und Tobago...... Trinidad und Tobago

Asien

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

423 afghanisch ........................... Afghanistan

422 armenisch ............................ Armenien

425 aserbaidschanisch............... Aserbaidschan 

424 bahrainisch .......................... Bahrain

460 bangladeschisch.................. Bangladesch

426 bhutanisch........................... Bhutan

429 bruneiisch............................ Brunei Darussalam

479 chinesisch............................ China

411 chinesisch (Hongkong)......... Hongkong

412 chinesisch (Macau) .............. Macau

434 der Demokratischen

Volksrepublik Korea ............. Korea, Demokr. 

............................................. Volksrepublik

467 der Republik Korea............... Korea, Republik

469 der Vereinigten

Arabischen Emirate .............. Vereinigte Arabische 

............................................. Emirate

430 georgisch ............................. Georgien

436 indisch ................................. Indien

437 indonesisch ......................... Indonesien

438 irakisch ................................ Irak

439 iranisch ................................ Iran

441 israelisch.............................. Israel

442 japanisch ............................. Japan

noch: Asien

S
ig

ni
er

-
nu

m
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

421 jemenitisch........................... Jemen

445 jordanisch............................. Jordanien

446 kambodschanisch ................ Kambodscha

444 kasachisch............................ Kasachstan

447 katarisch............................... Katar

450 kirgisisch .............................. Kirgisistan

448 kuwaitisch ............................ Kuwait

449 laotisch................................. Laos

451 libanesisch ........................... Libanon

482 malaysisch............................ Malaysia

454 maledivisch .......................... Malediven

457 mongolisch........................... Mongolei

427 myanmarisch ........................ Myanmar

458 nepalesisch .......................... Nepal

459 ohne Bezeichnung ................ Palästinensische Gebiete 

............................................. ( Staat im Werden )

456 omanisch.............................. Oman 

461 pakistanisch ......................... Pakistan

462 philippinisch......................... Philippinen

472 saudi-arabisch...................... Saudi-Arabien

474 singapurisch......................... Singapur

431 sri-lankisch........................... Sri Lanka

475 syrisch .................................. Syrien

470 tadschikisch ......................... Tadschikistan

465 taiwanisch ............................ Taiwan

476 thailändisch.......................... Thailand

471 turkmenisch.......................... Turkmenistan

477 usbekisch ............................. Usbekistan

432 vietnamesisch ...................... Vietnam

483 von Timor-Leste .................... Timor-Leste

Australien und Ozeanien

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

523 australisch............................ Australien

526 fidschianisch ........................ Fidschi

530 kiribatisch............................. Kiribati

544 marshallisch......................... Marshallinseln

545 mikronesisch ........................ Mikronesien

531 nauruisch.............................. Nauru

536 neuseeländisch .................... Neuseeland 

537 palauisch.............................. Palau

538 papua-neuguineisch............. Papua-Neuguinea 

524 salomonisch ......................... Salomonen

543 samoanisch .......................... Samoa

541 tongaisch.............................. Tonga

540 tuvaluisch............................. Tuvalu

532 vanuatuisch......... ................. Vanuatu
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997 staatenlos ............................. staatenlos 

999 ohne Angabe......................... ohne Angabe

998 ungeklärt............................... ungeklärt

Übrige Schlüssel



SH3 11

Statistik der Empfänger von Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII 

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)1 und nach der Datenschutz-Grundver-
ordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO)2

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Die Erhebung der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB XII), denen Leistungen für mindestens einen Monat gewährt werden, wird jährlich als Bestandser-
hebung (Totalerhebung) zum 31. Dezember durchgeführt. Die entsprechenden Angaben sind darüber hinaus von 
den Berichtsstellen bei Beginn und Ende der Leistungsgewährung sowie bei Änderung der Zusammensetzung der 
Personengemeinschaft nach § 27 SGB XII zu übermitteln.
Mit der Erhebung sollen umfassende und zuverlässige Daten über die sozialen und finanziellen Auswirkungen des 
(SGB XII sowie über den Personenkreis der Leistungsberechtigten/ des Leistungsberechtigten bereitgestellt werden. 
Die Angaben werden ferner für die weitere Planung und Fortentwicklung des SGB XII benötigt.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht

Rechtsgrundlage ist das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe (SGB XII) in Verbindung mit dem BStatG. 
Erhoben werden die Angaben zu § 122 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 SGB XII.
Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 125 Absatz 1 SGB XII in Verbindung mit § 15 BStatG. Nach § 125 Absatz 2 
SGB XII sind die zuständigen örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe sowie die kreisangehörigen Gemein-
den und Gemeindeverbände, soweit sie Aufgaben nach dem SGB XII wahrnehmen, auskunftspflichtig.

Nach § 11a Absatz 1 BStatG sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen und bereits stan-
dardisierte elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet, diese auch für die Übermittlung von Daten an die statisti-
schen Ämter zu verwenden. Soweit diese Stellen keine standardisierten Verfahren für den Datenaustausch einset-
zen, sind elektronische Verfahren nach Absprache mit den statistischen Ämtern zu verwenden.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht rechtzeitig Auskunft, können sie zur 
Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten 
werden. Nach § 23 BStatG handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 
Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 BStatG eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht 
wahrheitsgemäß erteilt, oder entgegen § 15 Absatz 3 BStatG eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen Form er-
teilt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

Nach § 15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftsertei-
lung keine aufschiebende Wirkung.

Verantwortlicher

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Sie zuständige Statistische Landesamt. Die Kontaktdaten 
finden Sie unter: https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung

Die Geheimhaltung der erhobenen Einzelangaben richtet sich nach § 16 BStatG.

Hilfsmerkmale, Kennnummer und Löschung

Name und Anschrift der auskunftsgebenden Stelle sowie Name und Telefonnummer der für Rückfragen zur Verfü-
gung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Diese 
Angaben werden nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und 
Vollständigkeit gelöscht.

                  
1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de/.
2 Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der Internetseite des Amtes für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.de/.
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Die Kennnummer der Leistungsberechtigten/ des Leistungsberechtigten ist ebenfalls ein Hilfsmerkmal. Sie dient 
ausschließlich der Prüfung der Richtigkeit der Statistik und enthält keine Angaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse der Leistungsberechtigten/ des Leistungsberechtigten und wird zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spä-
testens nach Abschluss der wiederkehrenden Bestandserhebung, gelöscht.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, Recht auf Beschwerde

Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können 

- eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
- die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
- die Löschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie 
- die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO 

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der Verarbeitung ihrer personenbezoge-
nen Angaben nach Artikel 21 DS-GVO widersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber dem zuständigen Verantwortlichen geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige öffentliche Stelle, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre 
Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen können 
jederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder oder an die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden gerichtet werden. 
Deren Kontaktdaten finden Sie unter https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.
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Statistik der Empfänger von 
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII
ab Berichtsjahr 2023

Die Unterlage dient ausschließlich als Übersicht der zu übermittelnden Erhebungsmerkmale und Merkmalsausprägun-
gen. Die Übermittlung der Daten ist gemäß den detaillierten Erläuterungen in der Fachinformation vorzunehmen.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Allgemeine Angaben

Auskunftgebende Stelle
Land  Kreis    Gemeinde

Kennnummer der/des Leistungsberechtigten 

Art des Trägers

Örtlich 1

Überörtlich 2

Merkmale der Leistungsberechtigten/des Leistungsberechtigten

Wohnort        
Land       Kreis       Gemeinde  Gemeindeteil (freiwillige Angabe)

Geschlecht

Männlich 1

Weiblich 2

Divers (§ 22 Absatz 3 PStG) 3

Ohne Angabe (§ 22 Absatz 3 PStG) 7

Geburtsmonat/Geburtsjahr
Monat  Jahr

Staatsangehörigkeit
Eintrag gemäß Schlüssel A,

siehe separate Unterlage

Aufenthaltsrechtlicher Status

Asylberechtigte/Asylberechtigter 1

Kriegs-/Bürgerkriegsflüchtling 2

Sonstige Ausländerin/Sonstiger Ausländer 3
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noch: Merkmale der Leistungsberechtigten/des Leistungsberechtigten

Die beiden folgenden Fragen sind nur auszufüllen, wenn am 31.12. Leistungen 
nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII gewährt wurden.

Wurden am 31.12. auch laufende Leistungen 
nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum 
Lebensunterhalt) gewährt?

Ja, außerhalb von Einrichtungen 1
Ja, in Einrichtungen 2
Nein 3

Wurden am 31.12. auch laufende Leistungen 
nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung) gewährt?

Ja, außerhalb von Einrichtungen 1
Ja, in Einrichtungen 2
Nein 3

Angaben zu den Hilfeleistungen

Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Unmittelbar vom Sozialamt erbrachte Leistungen

Im Laufe 
des Berichtsjahres

Am Jahresende

außerhalb von 
Einrichtungen

in 
Einrichtungen

außerhalb von 
Einrichtungen

in 
Einrichtungen

Vorbeugende Gesundheitshilfe
(§ 47 SGB XII)

Hilfe bei Krankheit
(§ 48 SGB XII)

Hilfe zur Familienplanung
(§ 49 SGB XII)

Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
(§ 50 SGB XII)

Hilfe bei Sterilisation
(§ 51 SGB XII)

Achtung
Die folgende Frage ist in jedem Fall zu beantworten.

Bestand Anspruchsberechtigung 
auf Krankenbehandlung nach § 264 Absatz 2 SGB V?

Ja, im Laufe des Berichtsjahres
einschließlich Jahresende 1

Ja, im Laufe des Berichtsjahres
aber nicht mehr am Jahresende 2

Nein 3
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Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Beginn der Leistung insgesamt
Monat  Jahr

Ende der Leistung insgesamt
Monat  Jahr

Beginn der Leistung in Einrichtungen
Monat  Jahr

Ende der Leistung in Einrichtungen
Monat  Jahr

Gesamtbedarf für Hilfe zur Pflege 
im Laufe des Berichtsjahres 

Volle Euro
Höhe des angerechneten Einkommens
am Jahresende im Berichtsmonat

Volle Euro

Bestand im Laufe des Berichtsjahres ein 
Versicherungsverhältnis bei einer 
Pflegeversicherung?

Ja 1

Nein 2

Wurden im Laufe des Berichtsjahres Pflege-leis-
tungen von Sozialversicherungsträgern bzw. einer 
privaten Pflegeversicherung gewährt?

Ja 1

Nein 2

Falls nein, aus welchem Grund?
Die Pflegebedürftigkeit bestand für 
weniger als 6 Monate 1

Andere Gründe 2

Wurde im Laufe des Berichtsjahres Hilfe zur 
Pflege in Form eines Persönlichen Budgets oder 
als Teil eines trägerübergreifenden Persönlichen 
Budgets gewährt?

Ja 1

Nein 2          Falls „Nein“, weiter mit Leistungen.

Beginn der Leistungsgewährung in Form 
eines Persönlichen Budgets

Monat  Jahr
Falls diese Form der Leistung wieder einge-
stellt wurde:
Ende der Leistungsgewährung in Form eines 
Persönlichen Budgets

Monat  Jahr
Handelt es sich um ein trägerübergreifendes 
Persönliches Budget, d. h. sind weitere 
Leistungsträger hieran beteiligt?

Ja 1

Nein 2
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Noch Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Wurden Leistungen der Eingliederungshilfe 
nach Teil 2 des SGB IX bezogen?

Ja, im Laufe des Berichtsjahres 1
Ja, (im Laufe des Berichtsjahres einschließ-

lich) am 31.12. des Jahres 2

Nein 3

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
außerhalb von Einrichtungen

Im Laufe 
des 

Berichtsjahres

Am 
Jahresende

Ausgaben im Laufe des 
Berichtsjahres (brutto)

Volle Euro

Pflegegeld (§ 64a Absatz 1 SGB XII)

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Häusliche Pflegehilfe (§ 64b Absatz 1 SGB XII)

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Verhinderungspflege (§ 64c Absatz 1 SGB XII)

Pflegehilfsmittel (§ 64d Absatz 1 SGB XII)

Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfel-
des (§ 64e Absatz 1 SGB XII)

Andere Leistungen

Aufwendungen für die Beiträge einer Pflege-
person/bes. Pflegekraft für eine angemessene 
Alterssicherung (§ 64f Absatz 1 SGB XII)

Beratungskosten für die Pflegeperson
(§ 64f Absatz 2 SGB XII)

Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell
(§ 64c Absatz 1 SGB XII)

Entlastungsbetrag bei den Pflegegraden 2, 3, 4 
und 5 (§ 64i Absatz 1 SGB XII)

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5
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Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
außerhalb von und in Einrichtungen

Im Laufe
des

Berichtsjahres

Am
Jahresende

Ausgaben im Laufe des
Berichtsjahres (brutto)

Volle Euro

au
ß

er
ha

lb
 v

on
 

Ei
nr

ic
ht

un
ge

n

in
 

Ei
nr

ic
ht

un
ge

n

au
ß

er
ha

lb
 v

on
 

Ei
nr

ic
ht

un
ge

n

in
 

Ei
nr

ic
ht

un
ge

n

Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1
(§ 66 SGB XII)

Digitale Pflegeanwendungen (§ 64j SGB XII)

Ergänzende Unterstützung bei Nutzung von digitalen 
Pflegeanwendungen (§ 64k SGB XII)

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
in Einrichtungen

Im Laufe 
des 

Berichtsjahres

Am 
Jahresende

Ausgaben im Laufe des Be-
richtsjahres (brutto)

Volle Euro

Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege)
(§ 64g SGB XII)

Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)

Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Hilfe zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten
(8. Kapitel SGB XII)

Im Laufe
des Berichtsjahres

Am
Jahresende

außerhalb von 
Einrichtungen

in
Einrichtungen

außerhalb von 
Einrichtungen

in
Einrichtungen

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Hilfe in anderen Lebenslagen
(9. Kapitel SGB XII)

Im Laufe
des Berichtsjahres

Am
Jahresende

außerhalb von 
Einrichtungen

in
Einrichtungen

außerhalb von 
Einrichtungen

in
Einrichtungen

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)

Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

Bestattungskosten für zur Bestattung Verpflichtete
(§ 74 SGB XII)
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Statistik der Empfänger von 
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII 

Schlüssel A der Staatsangehörigkeiten

Europa

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

000 deutsch ................................ Deutschland

121 albanisch.............................. Albanien

123 andorranisch ........................ Andorra

169 belarussisch......................... Belarus

124 belgisch................................ Belgien

122 bosnisch-herzegowinisch..... Bosnien und 

............................................. Herzegowina 

168 britisch ................................. Vereinigtes Königreich

185 britisch (BOTC)..................... Britische 

............................................. Überseegebiete 

125 bulgarisch ............................ Bulgarien

126 dänisch ................................ Dänemark

127 estnisch................................ Estland

128 finnisch ................................ Finnland

129 französisch........................... Frankreich

134 griechisch............................. Griechenland

135 irisch .................................... Irland

136 isländisch............................. Island

137 italienisch............................. Italien

120 jugoslawisch ........................ Jugoslawien

138 jugoslawisch ........................ Jugoslawien, 

............................................. Bundesrepublik

150 kosovarisch .......................... Kosovo

130 kroatisch .............................. Kroatien

139 lettisch ................................. Lettland

141 liechtensteinisch.................. Liechtenstein

142 litauisch ............................... Litauen

143 luxemburgisch...................... Luxemburg

145 maltesisch............................ Malta

144 mazedonisch........................ Mazedonien

146 moldauisch .......................... Moldau, Republik

147 monegassisch ...................... Monaco

140 montenegrinisch .................. Montenegro

148 niederländisch....................... Niederlande 

149 norwegisch........................... Norwegen

151 österreichisch....................... Österreich 

152 polnisch ............................... Polen

153 portugiesisch........................ Portugal

154 rumänisch ............................ Rumänien

160 russisch................................ Russische Föderation

156 san-marinesisch................... San Marino

157 schwedisch .......................... Schweden 

158 schweizerisch....................... Schweiz 

170 serbisch................................ Serbien

noch: Europa

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

133 serbisch ................................ Serbien 

............................................. (einschließlich Kosovo)

155 slowakisch............................ Slowakei

131 slowenisch............................ Slowenien

159 sowjetisch............................. Sowjetunion

161 spanisch ............................... Spanien

164 tschechisch........................... Tschechische Republik

162 tschechoslowakisch…… ........ Tschechoslowakei 

163 türkisch................................. Türkei

166 ukrainisch............................. Ukraine

165 ungarisch.............................. Ungarn

167 vatikanisch ........................... Vatikanstadt

132 von Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro

181 zyprisch ................................ Zypern

Afrika

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

287 ägyptisch .............................. Ägypten

274 äquatorialguineisch .............. Äquatorialguinea 

225 äthiopisch............................. Äthiopien

221 algerisch ............................... Algerien

223 angolanisch .......................... Angola

229 beninisch.............................. Benin

227 botsuanisch.......................... Botsuana

258 burkinisch............................. Burkina Faso

291 burundisch............................ Burundi

242 cabo-verdisch ....................... Cabo Verde

246 der Demokratischen

Republik Kongo..................... Kongo, Demokrat. Republik

230 dschibutisch ......................... Dschibuti

224 eritreisch............................... Eritrea

281 eswatinisch........................... Eswatini

236 gabunisch............................. Gabun

237 gambisch .............................. Gambia

238 ghanaisch ............................. Ghana

259 guinea-bissauisch................. Guinea-Bissau

261 guineisch .............................. Guinea

231 ivorisch ................................. Côte d‘Ivoire

262 kamerunisch ......................... Kamerun

243 kenianisch ............................ Kenia
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noch: Afrika
S

ig
n

ie
r-

n
um

m
er

Staatsangehörigkeit Staat

244 komorisch ............................ Komoren

245 kongolesisch ........................ Kongo, Republik

226 lesothisch............................. Lesotho

247 liberianisch .......................... Liberia

248 libysch.................................. Libyen

249 madagassisch ...................... Madagaskar

256 malawisch ............................ Malawi

251 malisch................................. Mali

252 marokkanisch....................... Marokko

239 mauretanisch ....................... Mauretanien

253 mauritisch ............................ Mauritius

254 mosambikanisch.................. Mosambik

267 namibisch ............................ Namibia

232 nigerianisch.......................... Nigeria

255 nigrisch ................................ Niger

265 ruandisch ............................. Ruanda

257 sambisch.............................. Sambia

268 são-toméisch........................ São Tomé und Principe

269 senegalesisch....................... Senegal

271 seychellisch.......................... Seychellen

272 sierra-leonisch...................... Sierra Leone

233 simbabwisch ........................ Simbabwe

273 somalisch............................. Somalia

263 südafrikanisch...................... Südafrika

277 sudanesisch......................... Sudan

276 sudanesisch......................... Sudan (einschl. Südsudan)

278 südsudanesisch ................... Südsudan

282 tansanisch............................ Tansania

283 togoisch ............................... Togo

284 tschadisch............................ Tschad

285 tunesisch.............................. Tunesien

286 ugandisch............................. Uganda

289 zentralafrikanisch................. Zentralafrikanische 

............................................. Republik

Amerika

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

368 amerikanisch........................ Vereinigte Staaten

320 antiguanisch......................... Antigua und Barbuda

323 argentinisch ......................... Argentinien

324 bahamaisch.......................... Bahamas

322 barbadisch ........................... Barbados

330 belizisch............................... Belize

326 bolivianisch.......................... Bolivien

327 brasilianisch......................... Brasilien

332 chilenisch............................. Chile

334 costa-ricanisch ..................... Costa Rica

noch: Amerika

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

333 dominicanisch ...................... Dominica

335 dominikanisch ...................... Dominikanische Republik

336 ecuadorianisch ..................... Ecuador

340 grenadisch............................ Grenada

345 guatemaltekisch ................... Guatemala

328 guyanisch ............................. Guyana

346 haitianisch............................ Haiti

347 honduranisch........................ Honduras

355 jamaikanisch ........................ Jamaika

348 kanadisch ............................. Kanada

349 kolumbianisch ...................... Kolumbien

351 kubanisch............................. Kuba

366 lucianisch ............................. St. Lucia

353 mexikanisch.......................... Mexiko

354 nicaraguanisch ..................... Nicaragua

357 panamaisch .......................... Panama

359 paraguayisch ........................ Paraguay

361 peruanisch............................ Peru

337 salvadorianisch..................... El Salvador

364 surinamisch .......................... Suriname

365 uruguayisch .......................... Uruguay

367 venezolanisch....................... Venezuela

369 vincentisch ........................... St. Vincent 

............................................. und die Grenadinen

370 von St. Kitts und Nevis .......... St. Kitts und Nevis

371 von Trinidad und Tobago....... Trinidad und Tobago

Asien

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

423 afghanisch ............................ Afghanistan

422 armenisch............................. Armenien

425 aserbaidschanisch................ Aserbaidschan 

424 bahrainisch........................... Bahrain

460 bangladeschisch................... Bangladesch

426 bhutanisch............................ Bhutan

429 bruneiisch............................. Brunei Darussalam

479 chinesisch............................. China

411 chinesisch (Hongkong) ......... Hongkong

412 chinesisch (Macau)............... Macau

434 der Demokratischen

Volksrepublik Korea.............. Korea, Demokr. 

............................................. Volksrepublik

467 der Republik Korea................ Korea, Republik

469 der Vereinigten

Arabischen Emirate............... Vereinigte Arabische 

............................................. Emirate

430 georgisch .............................. Georgien
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noch: Asien
S

ig
n

ie
r-

n
um

m
er

Staatsangehörigkeit Staat

436 indisch ................................. Indien

437 indonesisch.......................... Indonesien

438 irakisch................................. Irak

439 iranisch ................................ Iran

441 israelisch.............................. Israel

442 japanisch.............................. Japan

421 jemenitisch........................... Jemen

445 jordanisch ............................ Jordanien

446 kambodschanisch.................... Kambodscha

444 kasachisch ........................... Kasachstan

447 katarisch .............................. Katar

450 kirgisisch.............................. Kirgisistan

448 kuwaitisch............................ Kuwait

449 laotisch ................................ Laos

451 libanesisch........................... Libanon

482 malaysisch ........................... Malaysia

454 maledivisch.......................... Malediven

457 mongolisch........................... Mongolei

427 myanmarisch........................ Myanmar

458 nepalesisch.......................... Nepal

459 ohne Bezeichnung................ Palästinensische Gebiete 

............................................. ( Staat im Werden )

456 omanisch.............................. Oman 

461 pakistanisch......................... Pakistan

462 philippinisch ........................ Philippinen

472 saudi-arabisch...................... Saudi-Arabien

474 singapurisch......................... Singapur

431 sri-lankisch........................... Sri Lanka

475 syrisch.................................. Syrien

470 tadschikisch......................... Tadschikistan

465 taiwanisch............................ Taiwan

476 thailändisch ......................... Thailand

471 turkmenisch ......................... Turkmenistan

477 usbekisch............................. Usbekistan

432 vietnamesisch ...................... Vietnam

483 von Timor-Leste .................... Timor-Leste

Australien und Ozeanien

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

523 australisch............................ Australien

526 fidschianisch........................ Fidschi

530 kiribatisch ............................ Kiribati

544 marshallisch......................... Marshallinseln

545 mikronesisch........................ Mikronesien

531 nauruisch ............................. Nauru

536 neuseeländisch.................... Neuseeland 

537 palauisch.............................. Palau

noch: Australien und Ozeanien

S
ig

n
ie

r-
n

um
m

er

Staatsangehörigkeit Staat

538 papua-neuguineisch ............. Papua-Neuguinea 

524 salomonisch ......................... Salomonen

543 samoanisch .......................... Samoa

541 tongaisch.............................. Tonga

540 tuvaluisch ............................. Tuvalu

532 vanuatuisch......... ................. Vanuatu

999 ohne Angabe......................... ohne Angabe

997 staatenlos............................. staatenlos

998 ungeklärt............................... ungeklärt

Übrige Schlüssel
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Statistik der Empfänger von 
Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII 

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)1 und nach der Datenschutz-Grund-
verordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO)2

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Die Erhebung über die Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch (SGB XII) wird jährlich für das abgelaufene Kalenderjahr als Totalerhebung durchgeführt. Mit der Erhe-
bung sollen umfassende und zuverlässige Daten über die sozialen und finanziellen Auswirkungen des SGB XII 
sowie über den Kreis der Leistungsberechtigten bereitgestellt werden. Die Angaben werden ferner für die wei-
tere Planung und Fortentwicklung des SGB XII benötigt.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht

Rechtsgrundlage ist das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch-Sozialhilfe (SGB XII) in Verbindung mit dem BStatG.1

Erhoben werden die Angaben zu § 122 Absatz 3 SGB XII.
Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 125 Absatz 1 Satz 1 SGB XII in Verbindung mit § 15 BStatG. Nach § 125 
Absatz 2 SGB XII sind die zuständigen örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe sowie die kreisangehö-
rigen Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit sie Aufgaben nach dem SGB XII wahrnehmen, auskunfts-
pflichtig.

Nach § 11a Absatz 1 BStatG sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen und bereits 
standardisierte elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet, diese auch für die Übermittlung von Daten an die 
statistischen Ämter zu verwenden. Soweit diese Stellen keine standardisierten Verfahren für den Datenaus-
tausch einsetzen, sind elektronische Verfahren nach Absprache mit den statistischen Ämtern zu verwenden.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht rechtzeitig Auskunft, können 
sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder 
angehalten werden. Nach § 23 BStatG handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 BStatG eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht voll-
ständig oder nicht wahrheitsgemäß erteilt, oder entgegen § 15 Absatz 3 BStatG eine Antwort nicht in der vorge-
schriebenen Form erteilt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 
werden.

Nach § 15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftser-
teilung keine aufschiebende Wirkung.

Verantwortlicher

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Sie zuständige Statistische Landesamt. Die Kontakt-
daten finden Sie unter: https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung

Die Geheimhaltung der erhobenen Einzelangaben richtet sich nach § 16 BStatG.

Hilfsmerkmale, Kennnummer, Löschung

Name und Anschrift der Auskunft gebenden Stelle, Name und Telefonnummer der für Rückfragen zur Verfügung 
stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie 
werden nach Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit ge-
löscht.

                                                          
1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de/.
2 Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der Internetseite des Amtes für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.de/.
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Die Kennnummer der Leistungsberechtigten ist ebenfalls ein Hilfsmerkmal. Sie dient ausschließlich der Prü-
fung der Richtigkeit der Statistik und enthält keine Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse der 
Leistungsberechtigten und wird zum frühesten Zeitpunkt, spätestens nach Abschluss der wiederkehrenden 
Bestandserhebung, gelöscht.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, Recht auf Beschwerde

Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können 

- eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
- die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
- die Löschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie 
- die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO 

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der Verarbeitung ihrer personenbe-
zogenen Angaben nach Artikel 21 DS-GVO widersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber dem zuständigen Verantwortlichen geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige öffentliche Stelle, ob 
die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefor-
dert, ihre Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen können jederzeit an die 
behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder oder an die jeweils 
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter 
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.



1 Seit Januar 2025 erscheinen die Statistischen Berichte des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt nicht mehr als  
Druckexemplare und werden nur noch im Internet als PDF- sowie teilweise als Excel-Dateien unter https://statistik.sachsen-anhalt.de/daten-und-
veroeffentlichungen/  zum Download zur Verfügung gestellt. 
 

 = Printversion der Veröffentlichung 
@ = Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Veröffentlichungen sind als kostenfreie Datei im PDF- oder Excel-Format verfügbar und werden im 

Internet zum Download bereitgestellt. 

Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt 
im Monat September 2025 erschienen 

 
Bestell-Nr.1 Kennziffer/ 

Periodizität Titel 
Preis 
Print 
(in 

EUR) 
     
 1 Z 0 03 Z  Statistisches Monatsheft 09/2025 5,50 
@ 6 Z 0 03 Z Statistisches Monatsheft 09/2025 - 
     
@ 6 V 0 00 V Amtliches Verzeichnis der Landesbehörden Stand: August 2025 - 
@ 6 V 0 00 V Excel-Datei Amtliches Verzeichnis der Landesbehörden Stand: August 2025 - 
     
@ 6 A 1 08 A I j/24 Bevölkerung und natürliche Bevölkerungsbewegung 1990 - 2024 - 
     
@ 6 A 2 01 j/22-24 Sterbetafeln 2022/24 - 
     
@ 
 

6 A 1 13 
 

A I j/13 
 

Excel-Datei Ergebnisse des Mikrozensus: Haushalt und Familie Jahr 2023 Endergebnis auf Basis Zensus 
2022 

 
- 

     
@ 
 
 

6 A 6 04 
 
 

6 A VI j/23 
 
 

Erwerbstätige am Arbeitsort, Arbeitsvolumen und Vollzeitäquivalente nach Kreisen 1991 - 2023, vorläufig 
revidierte Ergebnisse Jahresdurchschnittsberechnungen bezogen auf den Stand der Bundesrechnung 
August 2024 

 
 

- 
     
@ 6 B 2 02 B II j/24 Auszubildende und Prüfungen Stand: 31.12.2024 - 
     
@ 
 

6 E 1 02 
 

E I m-06/25 
 

Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen 
und Erden Juni 2025, vorläufige Ergebnisse 

 
- 

     
@ 
 

6 E 1 02 
 

E I m-07/25 
 

Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen 
und Erden Juli 2025, vorläufige Ergebnisse 

 
- 

     
@ 6 E 1 09 E I vj-02/25 Produktion ausgewählter Erzeugnisse II. Quartal 2025 - 
     
@ 6 E 2 01 E II m-06/25 Umsatz, tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe Juni 2025  
     
@ 6 G 1 01 G I m-01/25 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel Januar 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 6 G 1 01 G I m-02/25 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel Februar 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 6 G 1 01 G I m-03/25 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel März 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 6 G 1 01 G I m-04/25 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel April 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 6 G 1 01 G I m-05/25 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel Mai 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 6 G 1 03 G I m-01/25 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel Januar 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 6 G 1 03 G I m-02/25 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel Februar 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 6 G 1 03 G I m-03/25 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel März 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 6 G 1 03 G I m-04/25 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel April 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 6 G 1 03 G I m-05/25 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel Mai 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 
 

6 G 4 01 
 

G IV m-06/25 
 

Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität Juni 2025, Januar bis Juni 2025, 
vorläufige Ergebnisse 

 
- 

     
@ 6 G 4 02 G IV m-01-25 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe Januar 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 6 G 4 02 G IV m-02-25 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe Februar 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     

https://statistik.sachsen-anhalt.de/daten-und-veroeffentlichungen/
https://statistik.sachsen-anhalt.de/daten-und-veroeffentlichungen/
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Daten_und_Veroeffentlichungen/Veroeffentlichungen/Statistische_Monatshefte/2025/6Z003_09_2025-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Daten_und_Veroeffentlichungen/Veroeffentlichungen/Verzeichnisse/6V001-2025-08-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Daten_und_Veroeffentlichungen/Veroeffentlichungen/Verzeichnisse/VZ-Landesbeh%C3%B6rden_August_2025.xlsx
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Bevoelkerung/Berichte/Natuerliche_Bevoelkerungsbewegung/6A108_2024-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Bevoelkerung/Berichte/Natuerliche_Bevoelkerungsbewegung/6A201_2022-24-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Bevoelkerung/Berichte/Mikrozensus/6A113-2023_Endergebnis-Zensus_22.xlsx
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Bevoelkerung/Berichte/Mikrozensus/6A113-2023_Endergebnis-Zensus_22.xlsx
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Erwerbstaetigkeit/Berichte/6A604_2023-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Erwerbstaetigkeit/Berichte/6A604_2023-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Erwerbstaetigkeit/Berichte/6A604_2023-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Bildung/Berichte/Berufliche_Schulen-Berufsbildung/6B202_2024-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Industrie_Verarbeitendes_Gewerbe_/Berichte/6E102_06_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Industrie_Verarbeitendes_Gewerbe_/Berichte/6E102_06_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Industrie_Verarbeitendes_Gewerbe_/Berichte/6E102_07_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Industrie_Verarbeitendes_Gewerbe_/Berichte/6E102_07_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Industrie_Verarbeitendes_Gewerbe_/Berichte/6E109_02_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Baugewerbe/Berichte/6E201_06_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Binnenhandel/6G101_01_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Binnenhandel/6G101_02_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Binnenhandel/6G101_03_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Binnenhandel/6G101_04_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Binnenhandel/6G101_05_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Binnenhandel/6G103_01_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Binnenhandel/6G103_02_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Binnenhandel/6G103_03_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Binnenhandel/6G103_04_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Binnenhandel/6G103_05_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Tourismus__Gastgewerbe/6G401_06_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Tourismus__Gastgewerbe/6G401_06_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Tourismus__Gastgewerbe/6G402_01_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Tourismus__Gastgewerbe/6G402_02_25-A.pdf


1 Seit Januar 2025 erscheinen die Statistischen Berichte des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt nicht mehr als  
Druckexemplare und werden nur noch im Internet als PDF- sowie teilweise als Excel-Dateien unter https://statistik.sachsen-anhalt.de/daten-und-
veroeffentlichungen/  zum Download zur Verfügung gestellt. 
 

 = Printversion der Veröffentlichung 
@ = Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Veröffentlichungen sind als kostenfreie Datei im PDF- oder Excel-Format verfügbar und werden im 

Internet zum Download bereitgestellt. 

Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt 
im Monat September 2025 erschienen 

 
Bestell-Nr.1 Kennziffer/ 

Periodizität Titel 
Preis 
Print 
(in 

EUR) 
@ 6 G 4 02 G IV m-03-25 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe März 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 6 G 4 02 G IV m-04-25 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe April 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 6 G 4 02 G IV m-05-25 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe Mai 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 6 H 1 01 H I m-04/25 Straßenverkehrsunfälle April 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 6 H 1 01 H I m-05/25 Straßenverkehrsunfälle Mai 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 6 H 1 01 H I m-06/25 Straßenverkehrsunfälle Juni 2025, vorläufige Ergebnisse - 
     
@ 
 

6 H 1 05 
 

H I vj-02/25 
 

Fahrgäste und Beförderungsleistungen im Schienennahverkehr und im gewerblichen 
Omnibuslinienverkehr II. Quartal 2025, vorläufige Ergebnisse 

 
- 

     
@ 6 H 2 01 H II m-05/25 Binnenschifffahrt Mai 2025 - 
     
@ 6 K 7 01 K VI j/24 Wohngeld 2024 - 
     
@ 
 

6 L 2 01 
 

L II vj-02/25 
 

Gemeindefinanzen, Einzahlungen und Auszahlungen, Schuldenstände; Kassenstatistik  
01.01. - 30.06.2025, Schuldenstatistik 30.06.2025 

 
- 

     
@ 6 L 4 08 L IV Ergebnisse der Statistik über Personengesellschaften und Gemeinschaften Jahr 2020 - 
     

 

https://statistik.sachsen-anhalt.de/daten-und-veroeffentlichungen/
https://statistik.sachsen-anhalt.de/daten-und-veroeffentlichungen/
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Tourismus__Gastgewerbe/6G402_03_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Tourismus__Gastgewerbe/6G402_04_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Handel__Tourismus__Gastgewerbe/Berichte/Tourismus__Gastgewerbe/6G402_05_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Verkehr/Berichte/Strassen_und_Schienenverkehr/6H101_04_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Verkehr/Berichte/Strassen_und_Schienenverkehr/6H101_05_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Verkehr/Berichte/Strassen_und_Schienenverkehr/6H101_06_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Verkehr/Berichte/Strassen_und_Schienenverkehr/6H105_02_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Verkehr/Berichte/Strassen_und_Schienenverkehr/6H105_02_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/Verkehr/Berichte/Schiffsverkehr/6H201_05_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/OEffentliche_Sozialleistungen/Berichte/Wohngeld/6K701_2024-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/OEffentliche_Finanzen__Personal__Steuern/Berichte/Gemeindefinanzen/6L201_02_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/OEffentliche_Finanzen__Personal__Steuern/Berichte/Gemeindefinanzen/6L201_02_25-A.pdf
https://statistik.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/StaLa/startseite/Themen/OEffentliche_Finanzen__Personal__Steuern/Berichte/Steuern/6L408_2020-A.pdf
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